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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Änderungssatzungen zu der Satzung über die Erhebung v on Gebühren und Kostener s-
tattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung für 
die Abwasserbeseitigung) für die Jahre 2005 bis 200 9 
 
 
1. „Die als Anlage 3 beigefügte Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 

von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braun-
schweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 21. Dezember 2004 für das 
Jahr 2005 wird beschlossen.“ 

  
2. „Die als Anlage 4 beigefügte Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 

von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braun-
schweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 20. Dezember 2005 für das 
Jahr 2006 wird beschlossen.“ 
 

3. „Die als Anlage 5 beigefügte Elfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braun-
schweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom  20. Dezember 2005 für das 
Jahr 2007 wird beschlossen.“ 
 

4. „Die als Anlage 6 beigefügte Zwölfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braun-
schweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 20. Dezember 2005 für das 
Jahr 2008 wird beschlossen.“ 
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5. „Die als Anlage 7 beigefügte Dreizehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-

bung von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt 
Braunschweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 20. Dezember 2005 für 
das Jahr 2009 wird beschlossen.“ 

  
 
 
 
 

Hinweis: 
 
Diese Vorlage wird nur einmal versandt. Sie gilt somit 
als Beratungsunterlage für alle o. g. Gremien. 
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Begründung: 
 
Aufgrund der Gerichtsurteile des OVG Lüneburg zu den Abwassergebühren 2005 und 2006 
vom 24.09.2013 und der noch ruhenden weiteren Verfahren, die die Jahre 2007 bis 2009 be-
treffen, erfolgt eine Neuberechnung der Abwassergebühren für die Jahre 2005 bis 2009. 
 
1 Anlass 
 
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) hat mit Entscheidungen vom 24. September 2013 
in vier Musterprozessen die jeweiligen Bescheide über Entwässerungsgebühren für die Jahre 
2005 und 2006 aufgehoben. Das OVG ist dabei zwar nicht den Einlassungen der Kläger gefolgt, 
die u.a. eine aus ihrer Sicht fehlerhafte Verwendung der Erlöse aus der Privatisierung des Stadt-
entwässerungsbetriebes und eine aus der Eingemeindung 1974 herrührende Doppelbelastung 
der Bürger in den eingemeindeten Ortsteilen gerügt hatten. Es hat die Bescheide jedoch aus 
formellen Gründen sowie aufgrund zweier anderweitiger Kalkulationsfehler beanstandet. Hierbei 
handelt es sich um die Tatsache, dass die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben in die Kalkulation der Schmutzwassergebühren mit einbezogen wurde. Daneben 
wurde die Einleitung von sonstigem Wasser in den Niederschlagswasserkanal (z. B. aus Bau-
maßnahmen) bei der Ermittlung der Niederschlagswassergebühr nicht berücksichtigt. Für die 
Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben ist nach Auffassung des Gerichtes ein 
eigener Gebührentatbestand zu formulieren und ein entsprechender, gesonderter Gebührensatz 
festzusetzen. Die auf die Einleitung von sonstigem Wasser in den Niederschlagswasserkanal 
entfallenden Kosten dürfen nach Ansicht des OVG die Gebühr für die Niederschlagswasserbesei-
tigung nicht belasten. 
 
2 Neuberechnung der Gebühren 
 
Aufgrund der Entscheidungen des OVG Lüneburg müssen die Gebührensätze für die Jahre 2005 
und 2006 (Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie für die Entsorgung 
von Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben) neu berechnet und rückwirkend neu festgesetzt 
werden, um rechtmäßige Bescheide für die Kläger erstellen zu können. Darüber hinaus ist eine 
solche Neuberechnung und rückwirkende Neufestsetzung auch für die Jahre 2007 bis 2009 er-
forderlich, da es für diesen Zeitraum noch ruhende Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht 
gibt und in diesen Jahren die gleichen Kalkulationsmängel vorliegen. Die Neuberechnung bein-
haltet lediglich die von den Gerichtsurteilen betroffenen Gebührensätze. Diese werden mit den 
vorgeschlagenen Änderungssatzungen gem. § 2 Abs. 2 NKAG rückwirkend für den jeweiligen 
Kalkulationszeitraum durch die neu ermittelten Gebührensätze ersetzt. Die Entwässerungsge-
bühren der Jahre ab 2010 sind nicht beklagt, so dass dafür keine Neuberechnungen notwendig 
sind. In der Kalkulation 2014 wurden die Erkenntnisse aus den Urteilen bereits berücksichtigt 
(vgl. Vorlage Drs. 16490/13). 
 
Für eine rückwirkende Neufestsetzung von fehlerhaften Gebührensätzen hat nach der Recht-
sprechung verschiedener Verwaltungsgerichte an die Stelle der Kalkulation eine Berechnung 
unter Verwendung der tatsächlichen Kosten, Einnahmen und Leistungsmengen zu treten. Dafür 
werden, ausgehend von den festgestellten und von einem Wirtschaftsprüfer testierten Jahres-
abschlüssen, die Kosten und Einnahmen periodengerecht den jeweiligen Kalkulationsjahren 
zugeordnet und damit der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen in dem jeweiligen Jahr erbrachten Leistungsmenge ergibt sich dann der festzu-
setzende Gebührensatz. Im Vergleich zwischen den ursprünglichen Kalkulationen und den 
Neuberechnungen ergeben sich somit Veränderungen aus  
 
• den Abweichungen zwischen den prognostizierten und tatsächlichen Kosten eines jeden 

Jahres 
• den Abweichungen zwischen den prognostizierten und tatsächlichen Einnahmen eines je-

den Jahres 
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• den Abweichungen zwischen den prognostizierten und tatsächlichen Leistungen eines je-
den Jahres 

• der Reduzierung der Kosten der Schmutzwasserbeseitigung wegen der gesonderten Be-
rechnung von Gebühren für die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben 

• der Reduzierung der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung wegen der Aussonde-
rung der Kosten, die auf die Einleitung von sonstigem Wasser in den Niederschlagswas-
serkanal entfallen. 

 
Durch die vom Gericht beanstandeten Anteile der Gebührenkalkulation (Einbeziehung der ab-
flusslosen Gruben in die Kalkulation der Schmutzwassergebühr, Einbeziehung von Aufwendun-
gen für die Ableitung von sonstigem Wasser in die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr) 
reduziert sich der gebührenfähige Aufwand für den gesamten fünfjährigen Zeitraum der Gebüh-
renneuberechnung im Bereich Schmutzwasser um rd. 610.000 € und im Bereich Nieder-
schlagswasser um rd. 650.000 €, d.h. im Durchschnitt um jeweils 122.000 € bzw. 130.000 € pro 
Jahr. Insofern  sind die finanziellen Auswirkungen allein dieser Änderungen im Bereich 
Schmutz- und Niederschlagswasser aufgrund der Anpassung der Kalkulation an die Erkenntnis-
se aus dem Gerichtsurteil gering. Für das Schmutzwasser ergäbe sich eine um rd. 0,01 €/m³ 
geringere Gebühr und im Bereich Niederschlagswasser eine um rd. 0,06 €/10m² geringere Ge-
bühr als bei der bisherigen Verfahrensweise für das jeweilige Jahr.  
 
Die weitaus größeren Auswirkungen ergeben sich durch die Berücksichtigung der tatsächlich in 
den jeweiligen Jahren entstandenen, periodengerecht zugeordneten Aufwendungen und Erträ-
ge und der tatsächlich erbrachten Leistungen. Dies führt dazu, dass die Veränderung der Ge-
bührensätze in den einzelnen Jahren nicht dem entspricht, was aufgrund der vom Gericht er-
kannten Kalkulationsfehler berichtigt werden muss. 
 
Ein Versand neuer Gebührenbescheide sowie die Auszahlung von in den betroffenen Jahren zu 
viel gezahlten Gebühren ist nur für die jeweiligen Kläger vorgesehen. Der Betrag, der für die Jah-
re 2005 bis 2009 an die Kläger ausgezahlt wird, liegt bei insgesamt rd. 3.000 €. Alle anderen Be-
scheide sind inzwischen bestandskräftig geworden und werden nicht angepasst. Die in den be-
klagten Jahren zu viel gezahlten Gebühren bleiben der Allgemeinheit der Gebührenzahler jedoch 
erhalten. Aus der Gegenüberstellung des sich aus der Gebührenneuberechnung ergebenden 
Gebührenbedarfs und den von den Gebührenpflichtigen insgesamt entrichteten Gebühren ergibt 
sich in den neuberechneten Jahren jeweils eine Überdeckung, die nach den gebührenrechtlichen 
Regelungen des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vorzutragen und innerhalb von 
drei Folgejahren den Gebührenpflichtigen gutzuschreiben sind. Das erfolgt dergestalt, dass der 
Gebührenbedarf unter Berücksichtigung einer angemessenen Verteilung zwischen den drei Jah-
ren entsprechend des zuzurechnenden Überdeckungsbetrages reduziert wird. Durch den Vortrag 
des Gebührenüberschusses aus dem Jahr 2005 in die Jahre 2006 bis 2008, des Überschusses 
aus dem Jahr 2006 in die Jahre 2007 bis 2009, und den fortfolgenden Vortrag der Überschüsse 
bis in die Jahre 2015 bis 2017 ist gewährleistet, dass die aufsummierten Überschüsse in den 
kommenden Jahren  zur Reduzierung des jeweiligen Gebührenbedarfs und zur Entlastung aller 
Gebührenpflichtiger eingesetzt werden. Bei den Gebührenkalkulationen soll so vorgegangen 
werden, dass sich ein möglichst gleichmäßiger Gebührenverlauf ergibt. Nach derzeitiger Ein-
schätzung können daher die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren 2015 konstant gehal-
ten werden. 
 
Im Rahmen der Neuberechnung werden auch gesonderte Gebühren für die Entsorgung von 
Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben festgesetzt, die die bisherige Gebühr aufgrund der 
konkreten Kostenzuordnung deutlich übersteigt. Eine rückwirkende Erhöhung der Belastungen 
für die Gebührenpflichtigen der vergangenen Jahre ist jedoch rechtlich ausgeschlossen. Es er-
geben sich daher keine Auswirkungen für die Gebührenzahler in den betroffenen Jahren. Für 
den Bereich der Einleitung von sonstigem Wasser in den Niederschlagswasserkanal wird keine 
gesonderte Gebühr für die Jahre 2005 bis 2009 festgesetzt. Die Entlastung der Niederschlags-
wassergebühren erfolgt vielmehr dadurch, dass der auf die Ableitung des sonstigen Wassers 
entfallende Kostenanteil aus der Gebührenberechnung herausgerechnet wird. Die nicht durch 
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Gebühreneinnahmen abgedeckten Aufwendungen für die beiden Bereiche müssen aus allge-
meinen Deckungsmitteln finanziert werden.  
 
Die auf das Gebührenrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei, die die Stadt auch in dem Ge-
richtsverfahren vertreten hat, hat die rechtliche Zulässigkeit dieser geplanten Vorgehensweise 
bestätigt. Die in den Gebührenberechnungen angesetzten, konkreten Kosten und Kostenzuord-
nungen sind darüber hinaus von einem Wirtschaftsprüfer geprüft und bescheinigt worden. 
 
Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich auch die von BS|ENERGY, dem Wasserverband 
Weddel-Lehre und der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH erstellten Bescheide an die 
formellen Anforderungen des Gerichts angepasst, so dass auch diesbezüglich Rechtssicherheit 
besteht. 
 
3        Vorgesehene Gebühren für die Jahre 2005 bi s 2009 
 
In den folgenden Tabellen sind die Gebührensätze kurz dargestellt. Die Gebührenneuberech-
nungen sind in der Anlage 1 zusammen gefasst. Zudem ist als Anlage 2 ein Vergleich zwischen 
den bisherigen Gebühren und den neu berechneten Gebühren beigefügt. 
 

2005 
Gebühr Bisherige  

Gebühr Veränderung Erläuterung 
(s. Anlage 1) 

Schmutzwasserbeseitigung   1,75 €/m³    1,89 €/m³          -7,4 % 2.2.1 
Niederschlagswasserbeseitigung   5,02 €/10 m²    5,13 €/10 m²          -2,1 % 2.2.2 

Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben 

43,78 €/m³    1,89 €/m³       2.216 % 2.2.3 

 
 

2006 
Gebühr Bisherige  

Gebühr Veränderung Erläuterung 
(s. Anlage 1) 

Schmutzwasserbeseitigung   1,92 €/m³    1,92 €/m³          0,0 % 2.3.1 
Niederschlagswasserbeseitigung   5,03 €/10 m²    5,23 €/10 m²         -3,8 % 2.3.2 

Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben 

39,20 €/m³    1,92 €/m³      1.942 % 2.3.3 

 
 

2007 
Gebühr Bisherige  

Gebühr Veränderung Erläuterung 
(s. Anlage 1) 

Schmutzwasserbeseitigung   1,99 €/m³    2,03 €/m³          -2,0 % 2.4.1 
Niederschlagswasserbeseitigung   5,03 €/10 m²    5,11 €/10 m²          -1,6 % 2.4.2 

Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben 

39,00 €/m³    2,03 €/m³       1.821 % 2.4.3 

 
 

2008 
Gebühr Bisherige  

Gebühr Veränderung Erläuterung 
(s. Anlage 1) 

Schmutzwasserbeseitigung   2,00 €/m³    2,17 €/m³         -7,8 % 2.5.1 
Niederschlagswasserbeseitigung   5,10 €/10 m²    5,40 €/10 m²         -5,6 % 2.5.2 

Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben 

36,40 €/m³    2,17 €/m³      1.577 % 2.5.3 
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2009 

Gebühr Bisherige  
Gebühr Veränderung Erläuterung 

(s. Anlage 1) 
Schmutzwasserbeseitigung   2,22 €/m³    2,25 €/m³          -1,3 % 2.6.1 
Niederschlagswasserbeseitigung   5,28 €/10 m²    5,50 €/10 m²          -4,0 % 2.6.2 

Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben 

38,53 €/m³   2,25 €/m³       1.612 % 2.6.3 

 
 
I. V. 
 
 
gez. 
 
Geiger 
 
 
 
Anlagen 
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Vergleich zwischen der bisherigen Kalkulation und der Gebührenneuberechnung


Kalkulation 2005 vom 21.12.2004/21.02.2006 Gebührenneuberechnung 2005 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 29.317.875,00 € IST-Kosten 28.288.141,53 €
Korrektur, 21.02.2006* -115.179,00 €


29.202.696,00 €


Prognostizierte Erlöse 1.405.185,00 € IST-Erlöse 1.991.654,33 €


Gebührenvortrag 1.688.692,00 € Gebührenvortrag 2.924.208,87 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 26.108.819,00 € Gebührenfähige Kosten 23.372.278,33 €


Prognostizierte Abwasser-
menge 13.800.000,00 m³


Tatsächlich abgerechnete 
Abwassermenge 13.392.514,68 m³


SW-Gebühr 1,89 €/m³ SW-Gebühr 1,75 €/m³


* Anpassung der Kalkulation aufgrund der Erhebung von Beiträgen in einzelnen Ortsteilen (vgl. Drs. 10372/06)


Kalkulation 2006 vom 20.12.2005/21.02.2006 Gebührenneuberechnung 2006 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 29.225.424,00 € IST-Kosten 27.127.877,54 €
Korrektur, 21.02.2006* -100.870,00 €


29.124.554,00 €


Prognostizierte Erlöse 800.131,00 € IST-Erlöse 876.405,82 €


Gebührenvortrag 1.850.000,00 € Gebührenvortrag 806.319,22 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 26.474.423,00 € Gebührenfähige Kosten 25.445.152,50 €


Prognostizierte Abwasser-
menge 13.800.000,00 m³


Tatsächlich abgerechnete 
Abwassermenge 13.261.751,72 m³


SW-Gebühr 1,92 €/m³ SW-Gebühr 1,92 €/m³
* Anpassung der Kalkulation aufgrund der Erhebung von Beiträgen in einzelnen Ortsteilen (vgl. Drs. 10372/06)


Kalkulation 2007 vom 19.12.2006 Gebührenneuberechnung 2007 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 28.977.555,00 € IST-Kosten 28.025.867,75 €


Prognostizierte Erlöse 850.633,00 € IST-Erlöse 839.193,75 €


Gebührenvortrag 699.280,00 € Gebührenvortrag 1.377.444,61 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 27.427.642,00 € Gebührenfähige Kosten 25.809.229,39 €


Prognostizierte Abwasser-
menge 13.500.000,00 m³


Tatsächlich abgerechnete 
Abwassermenge 12.969.034,71 m³


SW-Gebühr 2,03 €/m³ SW-Gebühr 1,99 €/m³


Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung 2005


Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung 2006


Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung 2007
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Kalkulation 2008 vom 18.12.2007 Gebührenneuberechnung 2008 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 29.836.600,00 € IST-Kosten 27.927.065,02 €


Prognostizierte Erlöse 841.700,00 € IST-Erlöse 818.487,22 €


Gebührenvortrag 375.925,88 € Gebührenvortrag 1.157.640,71 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 28.618.974,12 € Gebührenfähige Kosten 25.950.937,09 €


Prognostizierte Abwasser-
menge 13.200.000,00 m³


Tatsächlich abgerechnete 
Abwassermenge 12.943.132,25 m³


SW-Gebühr 2,17 €/m³ SW-Gebühr 2,00 €/m³


Kalkulation 2009 vom 09.12.2008 Gebührenneuberechnung 2009 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 30.453.000,00 € IST-Kosten 29.539.265,59 €


Prognostizierte Erlöse 896.100,00 € IST-Erlöse 806.254,64 €


Gebührenvortrag -193.683,84 € Gebührenvortrag 305.701,41 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 29.750.583,84 € Gebührenfähige Kosten 28.427.309,54 €


Prognostizierte Abwasser-
menge 13.200.000,00 m³


Tatsächlich abgerechnete 
Abwassermenge 12.795.063,44 m³


SW-Gebühr 2,25 €/m³ SW-Gebühr 2,22 €/m³


Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung 2009


Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung 2008
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Kalkulation 2005 vom 21.12.2004/21.02.2006 Gebührenneuberechnung 2005 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 11.999.771,00 € IST-Kosten 12.179.531,82 €
Korrektur, 21.02.2006* -161.565,00 €


11.838.206,00 €


Prognostizierte Erlöse 529.363,00 € IST-Erlöse 1.103.717,05 €


Gebührenvortrag 0,00 € Gebührenvortrag 0,00 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 11.308.843,00 € Gebührenfähige Kosten 11.075.814,77 €


Prognostizierte befestigte 
Fläche 22.062.000,00 m²


Tatsächlich abgerechnete 
befestigte Fläche 22.066.436,80 m²


NW-Gebühr 5,13 €/10 m² NW-Gebühr 5,02 €/10 m²
* Anpassung der Kalkulation aufgrund der Erhebung von Beiträgen in einzelnen Ortsteilen (vgl. Drs. 10372/06)


Kalkulation 2006 vom 20.12.2005/21.02.2006 Gebührenneuberechnung 2006 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 11.690.380,00 € IST-Kosten 11.404.026,83 €
Korrektur, 21.02.2006* -141.684,00 €


11.548.696,00 €


Prognostizierte Erlöse 51.200,00 € IST-Erlöse 82.414,80 €


Gebührenvortrag 0,00 € Gebührenvortrag 283.003,17 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 11.497.496,00 € Gebührenfähige Kosten 11.038.608,86 €


Prognostizierte befestigte 
Fläche 22.000.000,00 m²


Tatsächlich abgerechnete 
befestigte Fläche 21.956.857,17 m²


NW-Gebühr 5,23 €/10 m² NW-Gebühr 5,03 €/10 m²
* Anpassung der Kalkulation aufgrund der Erhebung von Beiträgen in einzelnen Ortsteilen (vgl. Drs. 10372/06)


Kalkulation 2007 vom 19.12.2006 Gebührenneuberechnung 2007 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 11.822.952,00 € IST-Kosten 11.633.949,41 €


Prognostizierte Erlöse 45.121,00 € IST-Erlöse 80.260,41 €


Gebührenvortrag 541.540,00 € Gebührenvortrag 479.284,46 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 11.236.291,00 € Gebührenfähige Kosten 11.074.404,54 €


Prognostizierte befestigte 
Fläche 22.000.000,00 m²


Tatsächlich abgerechnete 
befestigte Fläche 22.028.896,63 m²


NW-Gebühr 5,11 €/10 m² NW-Gebühr 5,03 €/10 m²


Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 2005


Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 2006


Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 2007
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Kalkulation 2008 vom 18.12.2007 Gebührenneuberechnung 2008 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 11.973.200,00 € IST-Kosten 11.524.369,83 €


Prognostizierte Erlöse 78.400,00 € IST-Erlöse 85.367,45 €


Gebührenvortrag 0,00 € Gebührenvortrag 164.251,60 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 11.894.800,00 € Gebührenfähige Kosten 11.274.750,78 €


Prognostizierte befestigte 
Fläche 22.030.000,00 m²


Tatsächlich abgerechnete 
befestigte Fläche 22.095.452,13 m²


NW-Gebühr 5,40 €/10 m² NW-Gebühr 5,10 €/10 m²


Kalkulation 2009 vom 09.12.2008 Gebührenneuberechnung 2009 vom 15.07.2014
Basis: Prognosewerte Basis: IST-Daten


Prognostizierte Kosten 12.368.400,00 € IST-Kosten 12.200.182,91 €


Prognostizierte Erlöse 61.800,00 € IST-Erlöse 74.525,48 €


Gebührenvortrag 109.596,97 € Gebührenvortrag 444.794,68 €


Prognostizierte gebüh-
renfähige Kosten 12.197.003,03 € Gebührenfähige Kosten 11.680.862,75 €


Prognostizierte befestigte 
Fläche 22.195.000,00 m²


Tatsächlich abgerechnete 
befestigte Fläche 22.127.521,71 m²


NW-Gebühr 5,50 €/10 m² NW-Gebühr 5,28 €/10 m²


Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 2008


Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 2009
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Gebührenneuberechnungen einschließlich Erläuterungen zur Änderung der Abgabensat-
zung für die Abwasserbeseitigung 
 
1 Allgemeines 
 
In der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung erfolgt für die Jahre 2005 bis 2009 auf-
grund der Neuberechnung jeweils eine Anpassung des Gebührentarifs. Darüber hinaus werden 
die Satzungen der Jahre 2005 bis 2009 an die aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg erfor-
derliche Festsetzung einer gesonderten Gebühr für die Entsorgung aus den abflusslosen Gru-
ben angepasst. Auch die hierfür notwendigen redaktionellen Anpassungen sind in den Sat-
zungstexten enthalten. Zudem sehen die Satzungstexte eine redaktionelle Klarstellung der von 
der Stadt mit der Heranziehung zu den Gebühren beauftragten privaten Dritten vor. 
 
2 Gebührenneuberechnung 
 
2.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
Der Bedarf an Abwasser- und Entsorgungsgebühren wird auf der Grundlage der Vollkostende-
ckung ermittelt. Das heißt, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ermittelten Kosten 
(Betriebskosten und kalkulatorische Kosten) werden grundsätzlich durch die Gebühren gedeckt. 
Gemäß der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung (ASAbw) sind dies die 
 


• Schmutzwassergebühren für die in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangte 
Schmutzwassermenge (§ 4 ASAbw), 


 
• Niederschlagswassergebühren für die befestigten Grundstücksflächen, von denen Nie-


derschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt (§ 5 ASAbw), 
 


• Entsorgungsgebühren für die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus 
abflusslosen Sammelgruben (§ 10 Abs. 1 ASAbw) 


 
• Entsorgungsgebühren für die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm 


und Abwasser aus Kleinkläranlagen (§ 10 Abs. 2 ASAbw) und  
 


• Entsorgungsgebühren für die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Abwasser und 
flüssigen sowie festen Stoffen aus Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen (§ 11 ASAbw). 


 
Aufgrund der Gerichtsurteile des OVG Lüneburg ist lediglich eine Neuberechnung für die Berei-
che Schmutzwasser, Niederschlagswasser und abflusslose Sammelgruben erforderlich. Die 
Gebühren für Kleinkläranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheider werden daher nicht neu kalku-
liert. Basis für die Neuberechnungen sind die an die Erkenntnisse aus dem Gerichtsurteil ange-
passten Betriebsergebnisse der Jahre 2005 bis 2009, die die periodengerecht zugeordneten 
Istdaten der einzelnen Jahre beinhalten.  
 
Die Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden weitestgehend von Dritten wahrge-
nommen: 
 


• Die Stadt ist Mitglied im Abwasserverband Braunschweig (AVB). Dieser ist zuständig für 
die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammverwertung 
und das Labor. Die Aufgaben des AVB sowie Regelungen zur Erhebung der Mitglieds-
beiträge sind in dessen Satzung enthalten. 
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• Die Betriebsführung für das Klärwerk Steinhof, das dem AVB gehört, obliegt der Stadt 


auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Die Stadt hat 
diese Aufgabe bis 2005 selbst durchgeführt und ab 2006 die Stadtentwässerung Braun-
schweig GmbH (SE|BS) mit der Erfüllung dieser Aufgaben beauftragt. Die für die Be-
triebsführung des Klärwerks entstehenden Aufwendungen werden vom AVB erstattet, 
der sich wiederum über die Mitgliedsbeiträge refinanziert. 


 
• Die operativen Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung wurden bis 2005 von der 


Stadt selbst durchgeführt und ab dem Jahr 2006 auf Basis des Abwasserentsorgungs-
vertrages von der SE|BS wahrgenommen. Die Leistungen der SE|BS werden mit den 
vertraglich festgelegten Betriebsentgelten und Kapitalkostenentgelten abgegolten. Die in 
den genannten Verträgen vorgesehene Indexanpassung erfolgt unter Zugrundelegung 
amtlich festgestellter Indices des statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik 
Deutschland (z. B. Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland; Index 
der tariflichen Monatsverdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungs-
bereich, Wirtschaftszweig O: Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung). 
Für die Anpassung der verschiedenen Entgelte sind die mit der Leistungserbringung ver-
bundenen Kostenarten und deren Anteile an den Gesamtkosten verbindlich festgelegt. 
Den einzelnen Kosten- bzw. Entgeltanteilen sind bestimmte Indices zugeordnet. Ein we-
sentlicher Entgeltbestandteil sind die Personalkosten. Deren Anteil liegt bei den einzel-
nen Entgelten etwa zwischen 60 % und 100 %. 


 
• Für einige Ortsteile wird das Schmutzwasserkanalnetz durch den Wasserverband Wed-


del-Lehre (WWL) betrieben. Hierfür entrichtet die Stadt einen Verbandsbeitrag. 
 


• Der Gebühreneinzug wird weitgehend durch BS|ENERGY und den WWL durchgeführt. 
Hierfür wird ein Entgelt entrichtet bzw. beim WWL eine Kostenerstattung vorgenommen. 


 
Zudem werden in der Kalkulation die kalkulatorischen Kosten für das städtische Anlagevermö-
gen, insbesondere das vor 2006 errichtete Kanalnetz, berücksichtigt.  
 
Das ab 2006 errichtete bzw. erneuerte Kanalnetz befindet sich im Besitz der SE|BS, die auch 
die Investitionen durchführt. Seitens der Stadt wird hierfür seit 2006 ein Kapitalkostenentgelt 
gezahlt, das in die Gebührenkalkulation einfließt.  
 
Bei der Stadt verblieben sind ab 2006 auch die hoheitlichen Aufgaben im Bereich der Stadtent-
wässerung und die Vertragssteuerung. 
 
Die Gesamtkosten, die in die Gebührenkalkulation einfließen, beinhalten somit im Wesentlichen 
die Mitgliedsbeiträge an den AVB und den WWL, die 2005 bei der Stadt entstandenen Aufwen-
dungen für das operative Geschäft, die ab 2006 an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelte 
und Kapitalkostenentgelte aus dem Abwasserentsorgungsvertrag und die kalkulatorischen Kos-
ten. Hinzu kommen die bei der Stadt anfallenden Verwaltungskosten. Zudem werden bei der 
Gebührenkalkulation Erträge berücksichtigt, die insbesondere aus Verwaltungsgebühren, Mie-
ten und Pachten sowie dem vom WWL zu zahlenden Entgelt für die Nutzung des städtischen 
Kanalnetzes und der Abwasserreinigung beim AVB bestehen.  
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2.2 Gebührenneuberechnung für das Jahr 2005 
 
2.2.1    Schmutzwassergebühr  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


  
Mitgliedsbeitrag WWL (2.2.1.1)     1.176.000,00  € 
Gebühreneinzugskosten (2.2.1.2)        255.324,42  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.2.1.3)        155.843,43  € 
Grundstücksentwässerung (2.2.1.4)        547.916,96  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB 
(2.2.1.5) 


  13.086.496,61  € 


Kanalnetz (2.2.1.6)    13.066.560,11  € 
Summe Aufwendungen   28.288.141,53  €   
  


 
Damit ergibt sich die Schmutzwassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    28.288.141,53  €   
Erträge (2.2.1.7) ./.     1.991.654,33  € 
Verbleibende Aufwendungen    26.296.487,20  € 
Überdeckung (2.2.1.8) ./.     2.924.208,87  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   23.372.278,33  € 


Schmutzwassermenge (2.2.1.9) 
 


   13.392.514,68   m³ 


Schmutzwassergebühr 2005                  1,75  €/m³    
 
Die neue Gebühr liegt 0,14 €/m³ unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 1,89 €/m³. 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 7,4 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den dann verbleibenden tat-
sächlichen, periodengerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf die 
Jahre 2007 und 2008 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 23.372.278,33 € 
Gebühreneinnahmen 25.399.919,05 € 
Überdeckung 2.027.640,72 € 


 
 
 2.2.1.1  Mitgliedsbeitrag WWL 
Der Mitgliedsbeitrag an den WWL (1.176.000 €) wird für die Leistungen des WWL in einigen 
Ortsteilen der Stadt entrichtet (Schmutzwasser-Kanalnetz). Der Beitrag ergibt sich aus dem 
Jahresabschluss und der daraus resultierenden Endabrechnung des WWL.  
 
2.2.1.2  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte in die Kalkulation einbezogen, die BS|ENERGY und der WWL für den 
Gebühreneinzug erhalten haben (255.324,42 €). 
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2.2.1.3  Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um bei der Stadt angefallenen Verwaltungsaufwendungen (insbesonde-
re Personal- und Sachaufwendungen beim ehem. Fachbereich Stadtentwässerung und Abfall-
wirtschaft; 155.843,43 €). Die Aufwendungen werden z. T. direkt den einzelnen Gebührenberei-
chen zugeordnet, weitestgehend jedoch über eine Umlage auf die einzelnen Gebührenbereiche 
verteilt.  
 
2.2.1.4  Grundstücksentwässerung 
Die Aufwendungen für die Grundstücksentwässerung (547.916,96 €) bestehen im Wesentlichen 
aus den Personal- und Sachaufwendungen der Abteilung Grundstücksentwässerung des ehem. 
Fachbereichs Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft. Die Gesamtaufwendungen werden auf 
die einzelnen Gebührenbereiche verteilt. 
 
2.2.1.5  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
Die Reinigung des Abwassers sowie die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammver-
wertung und der Betrieb des Labors erfolgen durch den AVB. Die Aufwendungen für die Ab-
wasserreinigung inkl. der weiteren Aufgaben (13.086.496,61 €) bestehen daher in erster Linie 
aus den an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeiträgen. Diese ergeben sich aus dem Jahresab-
schluss des AVB für 2005. In dem Jahresabschluss des AVB werden die Aufwendungen für die 
Betriebsführung durch die Stadt berücksichtigt.  
 
Neben den Mitgliedsbeiträgen an den AVB zählen die Aufwendungen für die von der Stadt be-
treuten Gebäude des Rieselbetriebes zu den Kosten der Abwasserreinigung. 
 
Das zu reinigende Abwasser auf der Kläranlage setzt sich aus Schmutz- und Niederschlags-
wasseranteilen (aus Gebieten mit Mischwasserkanalnetz) zusammen. Die Kosten werden ent-
sprechend des Verhältnisses von Schmutz- und Niederschlagswasser aufgeteilt.  
 
2.2.1.6 Kanalnetz 
Die Aufwendungen für das Kanalnetz (13.066.560,11 €) bestehen im Wesentlichen aus den 
kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) für das städtische Kanalnetz. Die Ab-
schreibungen für das Kanalnetz erfolgen auf Basis des zum 1. Januar 1998 eingefrorenen Wie-
derbeschaffungszeitwertes (Zeitpunkt der Einführung der Sonderrechnung Stadtentwässerung, 
s. Vorlage des Amtes 20.2 vom 14. Nov. 1997, Drucks. 299/97, Begründung, lfd. Nr. 6a) und 
unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Kanalnetzneubewer-
tung. Bei der Kanalnetzneubewertung wurde das zunächst als Gesamtheit erfasste Kanalnetz 
aus der Zeit vor 1998 auf einzeln bewertete Kanalhaltungen aufgeteilt. Für die Zinsen werden 
die Restbuchwerte des Anlagevermögens vor der Abschreibung und ein kalkulatorischer Zins-
satz in Höhe von 4,7 % verwendet. Es werden die Aufwendungen für das Schmutzwasserka-
nalnetz und ein Anteil des Aufwandes für das Mischwasserkanalnetz in die Kalkulation der 
Schmutzwassergebühr mit einbezogen. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Kanalbe-
trieb, die dem Schmutzwasserkanalnetz zuzuordnen sind.  
 
In den Kosten für das Kanalnetz ist zudem der an den AVB zu zahlende Mitgliedsbeitrag für die 
Kanäle des AVB in einigen Ortsteilen der Stadt Braunschweig enthalten. 
 
Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung erfolgt 
auf Basis des Restbuchwertes des ursprünglichen Anschaffungswertes und unter Berücksichti-
gung der Kanalnetzneubewertung. Hieraus ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe von rd. 
8,7 Mio. €. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Basis des mittleren Zinssatzes für langfristige 
Geldanlagen in den letzten 5 Jahren (Durchschnittszinssatz für Umlaufrenditen inländischer 
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Wertpapiere nach Bericht der Deutschen Bundesbank) und des Durchschnittswertes der Soll-
Zinsen aus den vorhandenen Krediten unter Berücksichtigung des Verhältnisses von verzinsli-
chem Eigenkapital und verzinslichem Fremdkapital ermittelt.  
 
Die kalkulatorischen Kosten werden weitgehend direkt den Gebührenbereichen Schmutz- und 
Niederschlagswasser zugeordnet. Für den Bereich Mischwasser erfolgt eine Aufteilung zwi-
schen den beiden Gebührenbereichen, die den weiteren Kostenstellen (z. B. Verwaltung) zuzu-
ordnenden kalkulatorischen Kosten werden über Umlagen verteilt. 
 
2.2.1.7 Erträge 
Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um das Entgelt, das der WWL für das Einleiten 
von Abwasser aus dem Verbandsgebiet in das Braunschweiger Kanalnetz an die Stadt entrich-
tet, sowie um Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, die über Umlagen auf die einzelnen Ge-
bührenbereiche verteilt werden. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen beruhen darauf, 
dass ein Teil der Ingenieurleistungen für die Bereiche Planung und Bau vom Personal des 
ehem. Fachbereichs Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft bis 2005 selbst erbracht wurden. 
Diese Leistungen werden den Investitionen zugerechnet. Hinzu kommen Verwaltungsgebühren 
und sonstige Erträge sowie Einnahmen im Bereich des Rieselbetriebes (insb. Miet- und Pacht-
einnahmen). 
 
2.2.1.8 Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 2.924.208,87 € aus dem Jahr 2002 einbezo-
gen, die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Die verringert den gebührenfähigen 
Aufwand für die Kalkulationsperiode. Bei der ursprünglichen Kalkulation wurde ein Teilbetrag in 
Höhe von 1.235.516,87 € erst in der Kalkulation für das Jahr 2006 berücksichtigt. Die Überde-
ckung aus dem Jahr 2003 in Höhe von 806.319,22 € wird auf das Jahr 2006 vorgetragen. 
 
2.2.1.9 Schmutzwassermenge 
Die für die Schmutzwassergebühr relevante Menge (nachfolgend einfach Schmutz-
wassermenge genannt) wird ausgehend von der Frischwassermenge ermittelt, die von 
BS|ENERGY bzw. in einigen Stadtteilen vom WWL abgegeben wird. Daneben sind Sonderver-
anlagungen und Erstattungen (z. B. bei Brauereien, Bäckereien, Brunnennutzung, Sportanla-
genbewässerung, Gartenbewässerung, sonstiger betrieblicher Nutzung), die die Stadt selbst 
durchgeführt hat, zu berücksichtigen. Des Weiteren sind die Mengen aus den abflusslosen 
Sammelgruben zu berücksichtigen, die durch das Schmutzwasserkanalnetz abgeleitet werden. 
Für das Jahr 2005 ergeben sich dabei folgende Mengen: 
 
BS|ENERGY 11.954.934,47 m³ 
WWL 1.294.209,00 m³ 
Stadt 140.292,71 m³ 
Abflusslose Gruben 3.078,50 m³ 
Summe 13.392.514,68 m³ 
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2.2.2 Niederschlagswassergebühren  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Gebühreneinzugskosten (2.2.2.1)      118.108,46  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.2.2.2)      230.522,38  € 
Grundstücksentwässerung (2.2.2.3)      187.944,00  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB (2.2.2.4)   1.472.223,34  €  
Kanalnetz (2.2.2.5)  10.362.162,41  € 
   Summe Aufwendungen 12.370.960,59  €   
  
davon Anteil Sonstiges Wasser (2.2.2.6)      191.428,77  € 
Aufwendungen Niederschlagswasser 12.179.531,82  € 


 
 
Damit ergibt sich die Niederschlagswassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    12.179.531,82  € 
Erträge (2.2.2.7) ./.     1.103.717,05  € 
Verbleibende Aufwendungen    11.075.814,77  € 
Überdeckung (2.2.2.8) ./.                   0,00  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   11.075.814,77  € 


Befestigte Fläche (2.2.2.9) 
 


   22.066.436,80   m² 


Niederschlagswassergebühr 2005              5,02 €/10 m²  
     bzw. 0,502 €/m² 


  
Die neue Gebühr liegt 0,011 €/m² unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 0,513 €/m². 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 2,1 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den dann verbleibenden tat-
sächlichen, periodengerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf die 
Jahre 2007 und 2008 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 11.075.814,77 € 
Gebühreneinnahmen 11.320.066,37 € 
Überdeckung 244.251,60 € 


 
2.2.2.1  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte für den Gebühreneinzug durch BS|ENERGY in die Kalkulation einbezo-
gen (118.108,46 €). 


 
2.2.2.2 Verwaltungsaufwendungen 
 
Es handelt sich hierbei um bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen (insbesondere 
Personal- und Sachaufwendungen beim ehem. Fachbereich Stadtentwässerung und Abfallwirt-
schaft; 230.522,38 €).  
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2.2.2.3  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Kosten der Grundstück-
sentwässerung angesetzt (187.944,00 €; vgl. 2.2.1.4).  
 
2.2.2.4  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
 
Die Aufwendungen für die Abwasserreinigung  werden auf die Bereiche Schmutzwasser 
(13.086.496,61 €; vgl. 2.2.1.5)  und Niederschlagswasser (1.472.223,34 €) verteilt. Der Anteil 
des Bereichs Niederschlagswasser ist deutlich geringer, da nur ein geringer Anteil des Nieder-
schlagswassers (aus Gebieten mit Mischwasserkanalnetz) vom AVB mit gereinigt wird. Der 
Hauptanteil des Niederschlagswassers wird direkt in die Vorfluter (Gewässer) geleitet. 
 
2.2.2.5   Kanalnetz 
Es werden die Aufwendungen für das Kanalnetz in Höhe von  10.362.162,41 € berücksichtigt. 
Dabei sind auch die Aufwendungen für die Regenrückhaltebecken mit einbezogen. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen unter 2.2.1.6 verwiesen. 
 
2.2.2.6 Anteil Sonstiges Wasser 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg ist der Kostenanteil, der auf die Einleitung von sonsti-
gem Wasser, insbesondere Grundwasser aus Baumaßnahmen und Grundwassersanierungen, 
entfällt, aus der Berechnung der Niederschlagswassergebühren herauszurechnen. Hierfür wur-
de ermittelt, welcher Mengenanteil auf das sonstige Wasser entfällt und welche Kosten für die 
Ableitung des sonstigen Wassers relevant sind. 
 
a) Berechnung des Mengenanteils 
 
Menge sonstiges Wasser:             738.783 m³ 
Menge Niederschlagswasser: 11.915.876 m³ 
Menge gesamt:                         12.654.659 m³ 
Anteil Sonstiges Wasser:                      5,8 % 
 
Die Menge an sonstigem Wasser beruht auf dem Messwert für temporäre Maßnahmen 
(243.783 m³) sowie einer Abschätzung des Wertes für Grundwassersanierungen (495.000 m³). 
 
Die Menge an Niederschlagswasser ermittelt sich aus der befestigten Fläche (s. 2.2.2.9), dem 
mittleren Jahresniederschlag (0,60 m³/m²) und einem Abminderungsfaktor in Höhe von 0,9, um 
den die Abflussmenge geringer ist als die Niederschlagsmenge.  
 
b) Berechnung des Kostenanteils 


 
Für die Ableitung des sonstigen Wassers sind folgende Kostenpositionen relevant, die jeweils 
entsprechend des Mengenanteils (5,8 %) zugeordnet werden: 
 
 Gesamtaufwand davon Aufwand 


sonstiges Wasser 
Personal- und Sachkosten Nieder-
schlagswasserbeseitigung und Labor 


3.053.683,46 € 117.113,64 € 


Grundstücksentwässerung    187.944,00 €     10.900,75 € 
Aufwand Labor           38.955,92 €        2.261,76 € 
Summe  190.276,16 € 
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Hinzu kommt ein Anteil der Verwaltungsumlage in Höhe von 0,5 % des dem Bereich Nieder-
schlagswasser zugeordneten Anteils (Gemeinkostenanteil; 1.152,61 €), so dass sich insgesamt 
ein Betrag in Höhe von 191.428,77 € ergibt. Abgesehen davon sind noch Erträge in Höhe von 
64.474,55 € dem sonstigem Wasser zuzuordnen, die aus der Kalkulation der Niederschlags-
wassergebühren herausgenommen wurden. Dies ist bei den Erträgen (s. 2.2.2.7) berücksichtigt.  
 
Die kalkulatorischen Kosten für das Niederschlagswasserkanalnetz sind nicht relevant. Die Di-
mensionierung des Kanalnetzes ist ausschließlich technisch auf sog. Bemessungsregen ausge-
richtet. Die zu berücksichtigenden Bemessungsregenereignisse unterschiedlicher statistischer 
Eintrittswahrscheinlichkeit beruhen auf Daten zu den maximal zu erwartenden Niederschlägen, 
der Lage des zu betrachtenden Gebietes und der Art der Bebauung. Die Einleitung von sonsti-
gem Wasser wird bei der Dimensionierung nicht berücksichtigt. Zudem sind die Mengen von 
sonstigem Wasser so gering, dass sie keine signifikante Größenordnung bei den kalkulatori-
schen Kosten erreichen. 
 
Die Kosten für das Mischwasserkanalnetz sowie für den AVB sind nicht relevant, da kein sons-
tiges Wasser in das Mischwasserkanalnetz eingeleitet wird und somit auch keine Aufwendun-
gen für die Abwasserreinigung anfallen. 
 
2.2.2.7  Erträge 
Es handelt sich insbesondere um Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, die über Umlagen auf 
die einzelnen Gebührenbereiche verteilt werden. Hinzu kommen Erträge aus Verwaltungsge-
bühren,  Einnahmen im Bereich des Rieselbetriebes und sonstige Erträge.  
 
2.2.2.8  Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Unterdeckung  in Höhe von 451.927,57 € aus dem Jahr 2002 einbezogen, 
die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Zudem wurde ein Teil der  Überdeckung 
aus dem Jahr 2003 in gleicher Höhe (451.927,57 €) einbezogen, so dass in der Summe keine 
Vorträge zu berücksichtigen sind. Die verbleibende Überdeckung aus dem Jahr 2003 in Höhe 
von 283.003,17 € wird auf das Jahr 2006 vorgetragen.  
 
2.2.2.9  Befestigte Fläche 
Der Gebührenpflicht unterliegen die befestigten Flächen der einzelnen Grundstückseigentümer 
(14.267.936,80 m²) und der öffentlichen befestigten Flächen (7.798.500,00 m²).  
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2.2.3 Entsorgungsgebühren für abflusslose Sammelgruben  
 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg zu den Abwassergebühren 2005 und 2006 ist es erfor-
derlich, eine gesonderte Gebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammel-
gruben festzusetzen.  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Personal- und Sachkosten (2.2.3.1)          65.312,29  € 
Verwaltungs- und sonstige Umlagen (2.2.3.2)          15.756,11  € 
Grundstücksentwässerung (2.2.3.3)            5.818,89  € 
Kanalbetrieb (2.2.3.4)          47.659,60  € 
Benutzung Schmutzwasserkanalnetz (2.2.3.5)            5.387,38  € 
   Summe Aufwendungen        139.934,27  €   
  


 
Damit ergibt sich die Entsorgungsgebühr für das Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
wie folgt: 
 


Aufwendungen         139.934,27  € 
Erträge (2.2.3.6)             5.158,36  € 
Verbleibende Aufwendungen         134.775,91  € 
Über-/Unterdeckung (2.2.3.7)                     0,00  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


        134.775,91  € 


Entsorgungsmenge (2.2.3.8) 
 


            3.078,50   m³ 


Gebühr 2005                43,78  €/m³   
 


Die Gebühr liegt über der bisher für die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben festgesetzten Gebühr in Höhe von 1,89 €/m³. Da jedoch aufgrund § 2 Abs. 2 
NKAG der neu zu beschließende Gebührensatz die Gesamtheit der Gebührenschuldner nicht 
schlechter stellen darf als in der ursprünglichen Regelung (sog. Schlechterstellungsverbot) wird 
die Gebühr auf den bisher nach der Satzung zu zahlenden Betrag begrenzt. Dieser Gesichts-
punkt ist in Artikel II der jeweiligen Änderungssatzung berücksichtigt. Der aufgrund des Schlech-
terstellungsverbotes nicht einbringbare Betrag in Höhe von 128.957,54 € muss aus allgemeinen 
Deckungsmitteln getragen werden.  
 
2.2.3.1  Personal- und Sachaufwendungen 
              
Es handelt sich um die dem Betriebsbereich Abflusslose Sammelgruben direkt zugeordneten 
Personal- und Sachaufwendungen des ehem. Fachbereichs Stadtentwässerung und Abfallwirt-
schaft (65.312,29 €). 


2.2.3.2  Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um bei der Stadt anfallenden Verwaltungsaufwendungen (insbesondere 
Personal- und Sachaufwendungen beim ehem. Fachbereich Stadtentwässerung und Abfallwirt-
schaft; 15.756,11 €).  
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2.2.3.3  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Kosten 
der Grundstücksentwässerung angesetzt (5.818,89 €). 
 
2.2.3.4   Kanalbetrieb 
Es werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Aufwen-
dungen des Kanalbetriebes angesetzt (47.659,60 €).  
 
2.2.3.5   Benutzung Schmutzwasserkanalnetz 
Das aus den abflusslosen Sammelgruben abgepumpte Abwasser wird von den Entsorgungs-
fahrzeugen an einer naheliegenden Stelle in den Schmutzwasserkanal gepumpt. Dies ist bei 
der Kalkulation zu berücksichtigen. Der Aufwand ergibt sich aus der Menge (3.078,50 m³) und 
der Schmutzwassergebühr (1,75 €/m³; s. 2.2.1) und beträgt 5.387,38 €. 
 
2.2.3.6   Erträge 
Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge. 
  
2.2.3.7   Über-/Unterdeckung 
Aufgrund der Berechnung einer gesonderten Gebühr für die abflusslosen Sammelgruben sind 
keine konkret diesem Bereich zuzuordnenden Über- und Unterdeckungen vorhanden, die in die 
Berechnung einbezogen werden könnten bzw. müssten.  
 
2.2.3.8   Entsorgungsmenge 
Es wird die im Jahr 2005 tatsächlich angefallene Entsorgungsmenge angesetzt.  
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2.3 Gebührenneuberechnung für das Jahr 2006 
 
2.3.1    Schmutzwassergebühr  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


  
Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor 
(SE|BS; 2.3.1.1) 


    2.944.791,89  € 


Mitgliedsbeitrag WWL (2.3.1.2)     1.226.700,00  € 
Gebühreneinzugskosten (2.3.1.3)        253.269,04  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.3.1.4)        249.000,45  € 
Grundstücksentwässerung (2.3.1.5)        588.829,76  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB 
(2.3.1.6) 


  13.048.130,70  € 


Kanalnetz (2.3.1.7)      8.817.155,70  € 
Summe Aufwendungen   27.127.877,54  €   
  


 
Damit ergibt sich die Schmutzwassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    27.127.877,54  €   
Erträge (2.3.1.8) ./.        876.405,82  € 
Verbleibende Aufwendungen    26.251.471,72  € 
Überdeckung (2.3.1.9) ./.        806.319,22  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   25.445.152,50  € 


Schmutzwassermenge (2.3.1.10) 
 


   13.261.751,72   m³ 


Schmutzwassergebühr 2006                  1,92  €/m³    
 
Die neue Gebühr entspricht dem bisherigen Gebührensatz. Die Abweichungen zwischen der 
Gebührenneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 darge-
stellt. 
 
Aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den tatsächlichen, periodengerecht 
zugeordneten Gebühreneinnahmen ergibt sich eine Überdeckung, die auf das Jahr 2009 vorge-
tragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 25.445.152,50 € 
Gebühreneinnahmen 25.450.853,91 € 
Überdeckung 5.701,41 € 


 
 
2.3.1.1  Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor 
             (Entgelte Nr. 1 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 


Das Betriebsentgelt Schmutzwasserbeseitigung (2.886.766,42 €) wird für die von der SE|BS 
durchgeführten Leistungen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung entrichtet.  


Für die der Schmutzwasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen ergibt sich ein Entgelt 
in Höhe von 58.025,47 €. Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkosten 
über den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden. 
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2.3.1.2  Mitgliedsbeitrag WWL 
Der Mitgliedsbeitrag an den WWL (1.226.700 €) wird für die Leistungen des WWL in einigen 
Ortsteilen der Stadt entrichtet (Schmutzwasser-Kanalnetz). Der Beitrag ergibt sich aus dem 
Jahresabschluss und der daraus resultierenden Endabrechnung des WWL.  
 
2.3.1.3  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte in die Kalkulation einbezogen, die BS|ENERGY und der WWL für den 
Gebühreneinzug erhalten haben (253.269,04 €). 
 


2.3.1.4   Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (249.000,45 €). Die Aufwendungen werden 
z. T. direkt den einzelnen Gebührenbereichen zugeordnet, weitestgehend jedoch über eine Um-
lage auf die einzelnen Gebührenbereiche verteilt.  
 
 
2.3.1.5  Grundstücksentwässerung 
Die Aufwendungen für die Grundstücksentwässerung (588.829,76 €) bestehen im Wesentlichen 
aus dem an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelt Grundstücksentwässerung. Dies beinhaltet 
u.a. die Aufwendungen für die mit der Genehmigung, Abnahme und Überwachung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen zusammenhängenden operativen Tätigkeiten. Hinzu kommen in 
diesem Zusammenhang anfallende Verwaltungsaufwendungen und kalkulatorische Kosten. Die 
Gesamtaufwendungen werden auf die einzelnen Gebührenbereiche verteilt. 
 


2.3.1.6  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
Die Reinigung des Abwassers sowie die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammver-
wertung und der Betrieb des Labors erfolgen durch den AVB. Die Aufwendungen für die Ab-
wasserreinigung inkl. der weiteren Aufgaben (13.048.130,70 €) bestehen daher in erster Linie 
aus den an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeiträgen. Diese ergeben sich aus dem Jahresab-
schluss des AVB für 2006. In dem Jahresabschluss des AVB werden die Aufwendungen für die 
Betriebsführung durch die Stadt berücksichtigt.  
 
Die Stadt hat die Erfüllung der Aufgabe Betriebsführung auf die SE|BS übertragen. Dafür erhält 
die SE|BS von der Stadt das Entgelt für die Betriebsführung des Klärwerks Steinhof. Im Vertrag 
mit der SE|BS ist zudem vereinbart, dass diese ein Optimierungsentgelt erhält, wenn das Ent-
gelt für die Betriebsführung einen festgeschriebenen Betrag unterschreitet. Dieses Entgelt be-
trägt 75 % der Differenz zwischen dem tatsächlichen Entgelt, das nach Aufwand abgerechnet 
wird, und dem festgeschriebenen Betrag. Eine entsprechende Regelung gibt es auch für den 
Fall, dass die Sachkosten des AVB einen bestimmten Betrag unterschreiten. Für das Jahr 2006 
ergibt sich bei den Sachkosten ein Optimierungsentgelt, das in der Kalkulation berücksichtigt ist. 
 
Neben den Mitgliedsbeiträgen an den AVB zählen die Aufwendungen für die von der Stadt be-
treuten Gebäude des Rieselbetriebes zu den Kosten der Abwasserreinigung. 
 
Das zu reinigende Abwasser auf der Kläranlage setzt sich aus Schmutz- und Niederschlags-
wasseranteilen zusammen. Die Kosten werden entsprechend des Verhältnisses von Schmutz- 
und Niederschlagswasser aufgeteilt.  
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2.3.1.7 Kanalnetz 
Die Aufwendungen für das Kanalnetz (8.817.155,70 €) bestehen im Wesentlichen aus den kal-
kulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) für das städtische Kanalnetz sowie aus dem 
an die SE|BS zu entrichtenden Kapitalkostenentgelt für das ab 2006 neu geschaffene Anlage-
vermögen im Bereich des Kanalnetzes. Die Abschreibungen für das bei der Stadt verbliebene 
Kanalnetz erfolgen auf Basis des zum 1. Januar 1998 eingefrorenen Wiederbeschaffungszeit-
wertes (Zeitpunkt der Einführung der Sonderrechnung Stadtentwässerung, s. Vorlage des Am-
tes 20.2 vom 14. Nov. 1997, Drucks. 299/97, Begründung, lfd. Nr. 6a) und unter Berücksichti-
gung der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Kanalnetzneubewertung. Bei der Kanal-
netzneubewertung wurde das zunächst als Gesamtheit erfasste Kanalnetz aus der Zeit vor 
1998 auf einzeln bewertete Kanalhaltungen aufgeteilt. Für die Zinsen werden die Restbuchwer-
te des Anlagevermögens vor der Abschreibung und ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 
4,26 % verwendet. Es werden die Aufwendungen für das Schmutzwasserkanalnetz und ein 
Anteil des Aufwandes für das Mischwasserkanalnetz in die Kalkulation der Schmutzwasserge-
bühr mit einbezogen. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Kanalbetrieb, die dem 
Schmutzwasserkanalnetz zuzuordnen sind.  
 
Das Gesamtkanalvermögen erhöht sich durch die vertraglich vereinbarten Investitionen gemäß 
Planbudget und durch die vereinbarten Besonderen Investitionen. Die daraus resultierende Er-
höhung der Kapitalkostenentgelte ist regelmäßig größer als die abschreibungsbedingte Redu-
zierung der kalkulatorischen Kosten für das bei der Stadt verbliebene Kanalnetz. Dies beruht 
darauf, dass die Kosten pro Kanalmeter bei Kanalneubauten inflationsbedingt höher liegen als 
bei den alten auszutauschenden Kanälen und dass zudem Neubaugebiete erschlossen werden. 
Des Weiteren ist aufgrund der geringeren Bautätigkeit vor 70 Jahren nur bei wenigen Kanäle 
der Abschreibungszeitraum beendet. 
 
In den Kosten für das Kanalnetz ist zudem der an den AVB zu zahlende Mitgliedsbeitrag für die 
Kanäle des AVB in einigen Ortsteilen der Stadt Braunschweig enthalten. 
 
Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung erfolgt 
auf Basis des Restbuchwertes des ursprünglichen Anschaffungswertes und unter Berücksichti-
gung der Kanalnetzneubewertung. Hieraus ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe von rd. 
8,1 Mio. €. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Basis des mittleren Zinssatzes für langfristige 
Geldanlagen in den letzten 5 Jahren (Durchschnittszinssatz für Umlaufrenditen inländischer 
Wertpapiere nach Bericht der Deutschen Bundesbank) und des Durchschnittswertes der Soll-
Zinsen aus den vorhandenen Krediten unter Berücksichtigung des Verhältnisses von verzinsli-
chem Eigenkapital und verzinslichem Fremdkapital ermittelt. Die kalkulatorischen Kosten wer-
den weitgehend direkt den Gebührenbereichen Schmutz- und Niederschlagswasser zugeord-
net. Für den Bereich Mischwasser erfolgt eine Aufteilung zwischen den beiden Gebührenberei-
chen, die den weiteren Kostenstellen (z. B. Verwaltung) zuzuordnenden kalkulatorischen Kos-
ten werden über Umlagen verteilt. 
 
2.3.1.8 Erträge 
Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um das Entgelt, das der WWL für das Einleiten 
von Abwasser aus dem Verbandsgebiet in das Braunschweiger Kanalnetz an die Stadt entrich-
tet. Hinzu kommen Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge sowie Einnahmen im Bereich 
des Rieselbetriebes (insb. Miet- und Pachteinnahmen). 
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2.3.1.9 Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 806.319,22 € aus dem Jahr 2003 einbezogen, 
die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Die verringert den gebührenfähigen Auf-
wand für die Kalkulationsperiode. Die Überdeckung aus dem Jahr 2004 in Höhe von 
507.444,61 € wird auf das Jahr 2007 vorgetragen. 
 
2.3.1.10 Schmutzwassermenge 
Die für die Schmutzwassergebühr relevante Menge (nachfolgend einfach Schmutz-
wassermenge genannt) wird ausgehend von der Frischwassermenge ermittelt, die von 
BS|ENERGY bzw. in einigen Stadtteilen vom WWL abgegeben wird. Daneben sind Sonderver-
anlagungen und Erstattungen (z. B. bei Brauereien, Bäckereien, Brunnennutzung, Sportanla-
genbewässerung, Gartenbewässerung, sonstiger betrieblicher Nutzung), die die SE|BS durch-
geführt hat, zu berücksichtigen. Des Weiteren sind die Mengen aus den abflusslosen Sammel-
gruben zu berücksichtigen, die durch das Schmutzwasserkanalnetz abgeleitet werden. Für das 
Jahr 2006 ergeben sich dabei folgende Mengen: 
 
BS|ENERGY 11.826.424,46 m³ 
WWL 1.336.341,00 m³ 
SE|BS 95.843,76 m³ 
Abflusslose Gruben 3.142,50 m³ 
Summe 13.261.751,72 m³ 


 
2.3.2 Niederschlagswassergebühren  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor 
(SE|BS; 2.3.2.1)  


  2.348.237,53  € 


Gebühreneinzugskosten (2.3.2.2)      115.952,75  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.3.2.3)        85.696,41  € 
Grundstücksentwässerung (2.3.2.4)      182.884,75  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB (2.3.2.5)   1.471.284,25  €  
Kanalnetz (2.3.2.6)    7.325.705,88  € 
   Summe Aufwendungen 11.529.761,57  €   
  
davon Anteil Sonstiges Wasser (2.3.2.7)      125.734,74  € 
Aufwendungen Niederschlagswasser 11.404.026,83  € 


 
Damit ergibt sich die Niederschlagswassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    11.404.026,83  € 
Erträge (2.3.2.8) ./.          82.414,80  € 
Verbleibende Aufwendungen    11.321.612,03  € 
Überdeckung (2.3.2.9) ./.        283.003,17  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   11.038.608,86  € 


Befestigte Fläche (2.3.2.10) 
 


   21.956.857,17   m² 


Niederschlagswassergebühr 2006              5,03 €/10 m²  
     bzw. 0,503 €/m² 
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Die neue Gebühr liegt 0,020 €/m² unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 0,523 €/m². 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 3,8 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 


 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den dann verbleibenden tat-
sächlichen, periodengerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf die 
Jahre 2008 und 2009 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 11.038.608,86 € 
Gebühreneinnahmen 11.483.403,54 € 
Überdeckung 444.794,68 € 


 
2.3.2.1  Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor 
             (Entgelte Nr. 2 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 


 
Das Betriebsentgelt Niederschlagswasserbeseitigung (2.312.032,27 €) wird für die von der 
SE|BS durchgeführten Leistungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung entrichtet.  
 
Für die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen ergibt sich ein 
Entgelt in Höhe von 36.205,26 €. Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sach-
kosten über den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden. 
 
2.3.2.2  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte für den Gebühreneinzug durch BS|ENERGY in die Kalkulation einbezo-
gen (115.952,75 €). 


 
2.3.2.3  Verwaltungsaufwendungen 
 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (85.696,41 €; vgl. 2.3.1.4). 
 
2.3.2.4  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Kosten der Grundstück-
sentwässerung angesetzt (182.884,75 €; vgl. 2.3.1.5).  
 
2.3.2.5  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
 
Die Aufwendungen für die Abwasserreinigung  werden auf die Bereiche Schmutzwasser 
(13.048.130,70 €; vgl. 2.3.1.6)  und Niederschlagswasser (1.471.284,25 €) verteilt. Der Anteil 
des Bereichs Niederschlagswasser ist deutlich geringer, da nur ein geringer Anteil des Nieder-
schlagswassers (aus Gebieten mit Mischwasserkanalnetz) vom AVB mit gereinigt wird. Der 
Hauptanteil des Niederschlagswassers wird direkt in die Vorfluter (Gewässer) geleitet. 
2.3.2.6   Kanalnetz 
Es werden die Aufwendungen für das Kanalnetz in Höhe von  7.325.705,88 € berücksichtigt. 
Dabei sind auch die Aufwendungen für die Regenrückhaltebecken mit einbezogen. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.7 verwiesen. 
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2.3.2.7 Anteil Sonstiges Wasser 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg ist der Kostenanteil, der auf die Einleitung von sonsti-
gem Wasser, insbesondere Grundwasser aus Baumaßnahmen und Grundwassersanierungen, 
entfällt, aus der Berechnung der Niederschlagswassergebühren herauszurechnen. Hierfür wur-
de ermittelt, welcher Mengenanteil auf das sonstige Wasser entfällt und welche Kosten für die 
Ableitung des sonstigen Wassers relevant sind. 
 
a) Berechnung des Mengenanteils 
 
Menge sonstiges Wasser:             612.387 m³ 
Menge Niederschlagswasser: 11.856.703 m³ 
Menge gesamt:                         12.469.090 m³ 
Anteil Sonstiges Wasser:                      4,9 % 
 
Die Menge an sonstigem Wasser beruht auf dem Messwert für temporäre Maßnahmen 
(117.387 m³) sowie einer Abschätzung des Wertes für Grundwassersanierungen (495.000 m³). 
 
Die Menge an Niederschlagswasser ermittelt sich aus der befestigten Fläche (s. 2.3.2.10), dem 
mittleren Jahresniederschlag (0,60 m³/m²) und einem Abminderungsfaktor in Höhe von 0,9, um 
den die Abflussmenge geringer ist als die Niederschlagsmenge.  
 
b) Berechnung des Kostenanteils 


 
Für die Ableitung des sonstigen Wassers sind folgende Kostenpositionen relevant, die jeweils 
entsprechend des Mengenanteils (4,9 %) zugeordnet werden: 
 
 Gesamtaufwand davon Aufwand 


sonstiges Wasser 
Betriebsentgelte Niederschlagswasser-
beseitigung und Labor 


2.348.237,53 € 115.063,64 € 


Grundstücksentwässerung    182.884,75 €     8.961,35 € 
Aufwand Labor           26.148,32 €        1.281,27 € 
Summe  125.306,26 € 


   
Hinzu kommt ein Anteil der Verwaltungsumlage in Höhe von 0,5 % des dem Bereich Nieder-
schlagswasser zugeordneten Anteils (Gemeinkostenanteil; 428,48 €), so dass sich insgesamt 
ein Betrag in Höhe von 125.734,74 € ergibt. Abgesehen davon sind noch Erträge in Höhe von 
1.603,17 € dem sonstigem Wasser zuzuordnen, die aus der Kalkulation der Niederschlags-
wassergebühren herausgenommen wurden. Dies ist bei den Erträgen (s. 2.3.2.8) berücksichtigt.  
 
Die kalkulatorischen Kosten für das Niederschlagswasserkanalnetz sind nicht relevant. Die Di-
mensionierung des Kanalnetzes ist ausschließlich technisch auf sog. Bemessungsregen ausge-
richtet. Die zu berücksichtigenden Bemessungsregenereignisse unterschiedlicher statistischer 
Eintrittswahrscheinlichkeit beruhen auf Daten zu den maximal zu erwartenden Niederschlägen, 
der Lage des zu betrachtenden Gebietes und der Art der Bebauung. Die Einleitung von sonsti-
gem Wasser wird bei der Dimensionierung nicht berücksichtigt. Zudem sind die Mengen von 
sonstigem Wasser so gering, dass sie keine signifikante Größenordnung bei den kalkulatori-
schen Kosten erreichen. 
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Die Kosten für das Mischwasserkanalnetz sowie für den AVB sind nicht relevant, da kein sons-
tiges Wasser in das Mischwasserkanalnetz eingeleitet wird und somit auch keine Aufwendun-
gen für die Abwasserreinigung anfallen. 


 
2.3.2.8  Erträge 
Es handelt sich Erträge aus Verwaltungsgebühren, Einnahmen im Bereich des Rieselbetriebes 
und sonstige Erträge.  
 
2.3.2.9  Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 283.003,17 € aus dem Jahr 2003 einbezogen, 
die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Die verringert den gebührenfähigen Auf-
wand für die Kalkulationsperiode. Die Überdeckung aus dem Jahr 2004 in Höhe von 
399.284,46 € wird auf das Jahr 2007 vorgetragen. 
  
2.3.2.10  Befestigte Fläche 
Der Gebührenpflicht unterliegen die befestigten Flächen der einzelnen Grundstückseigentümer 
(14.158.357,17 m²) und der öffentlichen befestigten Flächen (7.798.500,00 m²).  
 
 
2.3.3 Entsorgungsgebühren für abflusslose Sammelgruben  
 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg zu den Abwassergebühren 2005 und 2006 ist es erfor-
derlich, eine gesonderte Gebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammel-
gruben festzusetzen.  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Betriebsentgelt Abflusslose Gruben (SE|BS; 2.3.3.1)        100.974,82  € 
Verwaltungs- und sonstige Umlagen (2.3.3.2)            5.871,50  € 
Grundstücksentwässerung (2.3.3.3)            6.083,61  € 
Kanalbetrieb (2.3.3.4)            5.729,90  € 
Benutzung Schmutzwasserkanalnetz (2.3.3.5)            6.033,60  € 
   Summe Aufwendungen        124.693,43  €   
  


 
Damit ergibt sich die Entsorgungsgebühr für das Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
wie folgt: 
 


Aufwendungen         124.693,43  € 
Erträge (2.3.3.6)             1.505,44  € 
Verbleibende Aufwendungen         123.187,99  € 
Über-/Unterdeckung (2.3.3.7)                     0,00  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


        123.187,99  € 


Entsorgungsmenge (2.3.3.8) 
 


            3.142,50   m³ 


Gebühr 2006                39,20  €/m³   
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Die Gebühr liegt über der bisher für die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben festgesetzten Gebühr in Höhe von 1,92 €/m³. Da jedoch aufgrund § 2 Abs. 2 
NKAG der neu zu beschließende Gebührensatz die Gesamtheit der Gebührenschuldner nicht 
schlechter stellen darf als in der ursprünglichen Regelung (sog. Schlechterstellungsverbot) wird 
die Gebühr auf den bisher nach der Satzung zu zahlenden Betrag begrenzt. Dieser Gesichts-
punkt ist in Artikel II der jeweiligen Änderungssatzung berücksichtigt. Der aufgrund des Schlech-
terstellungsverbotes nicht einbringbare Betrag in Höhe von 117.154,39 € muss aus allgemeinen 
Deckungsmitteln getragen werden.  
 
2.3.3.1  Betriebsentgelt Abflusslose Gruben 
             (Entgelt Nr. 6 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 
 
Mit dem mengenabhängigen Betriebsentgelt werden die auf Basis des Abwasserentsor-
gungsvertrages von der SE|BS durchzuführenden Aufgaben der Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben abgegolten (100.974,82 €).  


2.3.3.2  Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (5.871,50 €; vgl. 2.3.1.3).  
 
2.3.3.3  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Kosten 
der Grundstücksentwässerung angesetzt (6.083,61 €). 
 
2.3.3.4   Kanalbetrieb 
Es werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Aufwen-
dungen des Kanalbetriebes angesetzt (5.729,90 €).  
 
2.3.3.5   Benutzung Schmutzwasserkanalnetz 
Das aus den abflusslosen Sammelgruben abgepumpte Abwasser wird von den Entsorgungs-
fahrzeugen an einer naheliegenden Stelle in den Schmutzwasserkanal gepumpt. Dies ist bei 
der Kalkulation zu berücksichtigen. Der Aufwand ergibt sich aus der Menge (3.142,50 m³) und 
der Schmutzwassergebühr (1,92 €/m³; s. 2.3.1) und beträgt 6.033,60 €. 
 
2.3.3.6   Erträge 
Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge. 
  
2.3.3.7   Über-/Unterdeckung 
Es werden keine Unterdeckungen aus Vorjahren mit einbezogen, da keine Möglichkeit besteht 
die erhöhten Gebühren nachträglich von den Gebührenzahlern einzufordern und eine Einbezie-
hung der Unterdeckung aus Vorjahren daher ins Leere laufen würde.  
 
2.3.3.8   Entsorgungsmenge 
Es wird die im Jahr 2006 tatsächlich angefallene Entsorgungsmenge angesetzt.  
 
 
 
 
  







 
Anlage 1 
Seite 19 


 
2.4 Gebührenneuberechnung für das Jahr 2007 
 
2.4.1    Schmutzwassergebühr  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


  
Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor 
(SE|BS; 2.4.1.1) 


    3.465.568,81  € 


Mitgliedsbeitrag WWL (2.4.1.2)     1.280.000,00  € 
Gebühreneinzugskosten (2.4.1.3)        266.349,49  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.4.1.4)        120.325,41  € 
Grundstücksentwässerung (2.4.1.5)        600.994,17  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB 
(2.4.1.6) 


  13.336.407,75  € 


Kanalnetz (2.4.1.7)      8.956.222,12  € 
Summe Aufwendungen   28.025.867,75  €   
  


 
Damit ergibt sich die Schmutzwassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    28.025.867,75  €   
Erträge (2.4.1.8) ./.        839.193,75  € 
Verbleibende Aufwendungen    27.186.674,00  € 
Überdeckung (2.4.1.9) ./.     1.377.444,61  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   25.809.229,39  € 


Schmutzwassermenge (2.4.1.10) 
 


   12.969.034,71   m³ 


Schmutzwassergebühr 2007                  1,99  €/m³    
 
Die neue Gebühr liegt 0,04 €/m³ unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 2,03 €/m³. 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 2,0 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den tatsächlichen, perioden-
gerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf die Jahre 2009 und 
2010 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 25.809.229,39 € 
Gebühreneinnahmen 26.326.756,08 € 
Überdeckung 517.526,69 € 


 
2.4.1.1  Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor 
             (Entgelte Nr. 1 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 


Das Betriebsentgelt Schmutzwasserbeseitigung (3.407.107,59 €) wird für die von der SE|BS 
durchgeführten Leistungen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung entrichtet.  


Zudem sind die der Schmutzwasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen zu berücksich-
tigen (58.461,22 €). Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkosten über den 
Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden. 
 







 
 


Anlage 1 
Seite 20 


2.4.1.2  Mitgliedsbeitrag WWL 
Der Mitgliedsbeitrag an den WWL (1.280.000 €) wird für die Leistungen des WWL in einigen 
Ortsteilen der Stadt entrichtet (Schmutzwasser-Kanalnetz). Der Beitrag ergibt sich aus dem 
Jahresabschluss und der daraus resultierenden Endabrechnung des WWL.  
 
2.4.1.3  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte in die Kalkulation einbezogen, die BS|ENERGY und der WWL für den 
Gebühreneinzug erhalten haben (266.349,49 €). 
 


2.4.1.4   Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (120.325,41 €). Die Aufwendungen werden 
z. T. direkt den einzelnen Gebührenbereichen zugeordnet, weitestgehend jedoch über eine Um-
lage auf die einzelnen Gebührenbereiche verteilt.  
 
2.4.1.5  Grundstücksentwässerung 
Die Aufwendungen für die Grundstücksentwässerung (600.994,17 €) bestehen im Wesentlichen 
aus dem an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelt Grundstücksentwässerung. Dies beinhaltet 
u.a. die Aufwendungen für die mit der Genehmigung, Abnahme und Überwachung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen zusammenhängenden operativen Tätigkeiten. Hinzu kommen in 
diesem Zusammenhang anfallende Verwaltungsaufwendungen und kalkulatorische Kosten. Die 
Gesamtaufwendungen werden auf die einzelnen Gebührenbereiche verteilt. 
 
2.4.1.6  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
Die Reinigung des Abwassers sowie die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammver-
wertung und der Betrieb des Labors erfolgen durch den AVB. Die Aufwendungen für die Ab-
wasserreinigung inkl. der weiteren Aufgaben (13.336.407,75 €) bestehen daher in erster Linie 
aus den an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeiträgen. Diese ergeben sich aus dem Jahresab-
schluss des AVB für 2007. In dem Jahresabschluss des AVB werden die Aufwendungen für die 
Betriebsführung durch die Stadt berücksichtigt.  
 
Die Stadt hat die Erfüllung der Aufgabe Betriebsführung auf die SE|BS übertragen. Dafür erhält 
die SE|BS von der Stadt das Entgelt für die Betriebsführung des Klärwerks Steinhof. Im Vertrag 
mit der SE|BS ist zudem vereinbart, dass diese ein Optimierungsentgelt erhält, wenn das Ent-
gelt für die Betriebsführung einen festgeschriebenen Betrag unterschreitet. Dieses Entgelt be-
trägt 75 % der Differenz zwischen dem tatsächlichen Entgelt, das nach Aufwand abgerechnet 
wird, und dem festgeschriebenen Betrag. Eine entsprechende Regelung gibt es auch für den 
Fall, dass die Sachkosten des AVB einen bestimmten Betrag unterschreiten. Für das Jahr 2007 
ergibt sich bei den Sachkosten ein Optimierungsentgelt, das in der Kalkulation berücksichtigt ist. 
 
Neben den Mitgliedsbeiträgen an den AVB zählen die Aufwendungen für die von der Stadt be-
treuten Gebäude des Rieselbetriebes zu den Kosten der Abwasserreinigung. 
 
Das zu reinigende Abwasser auf der Kläranlage setzt sich aus Schmutz- und Niederschlags-
wasseranteilen zusammen. Die Kosten werden entsprechend des Verhältnisses von Schmutz- 
und Niederschlagswasser aufgeteilt.  
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2.4.1.7 Kanalnetz 
Die Aufwendungen für das Kanalnetz (8.956.222,12 €) bestehen im Wesentlichen aus den kal-
kulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) für das städtische Kanalnetz sowie aus dem 
an die SE|BS zu entrichtenden Kapitalkostenentgelt für das ab 2006 neu geschaffene Anlage-
vermögen im Bereich des Kanalnetzes. Die Abschreibungen für das bei der Stadt verbliebene 
Kanalnetz erfolgen auf Basis des zum 1. Januar 1998 eingefrorenen Wiederbeschaffungszeit-
wertes (Zeitpunkt der Einführung der Sonderrechnung Stadtentwässerung, s. Vorlage des Am-
tes 20.2 vom 14. Nov. 1997, Drucks. 299/97, Begründung, lfd. Nr. 6a) und unter Berücksichti-
gung der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Kanalnetzneubewertung. Bei der Kanal-
netzneubewertung wurde das zunächst als Gesamtheit erfasste Kanalnetz aus der Zeit vor 
1998 auf einzeln bewertete Kanalhaltungen aufgeteilt. Für die Zinsen werden die Restbuchwer-
te des Anlagevermögens vor der Abschreibung und ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 
4,11 % verwendet. Es werden die Aufwendungen für das Schmutzwasserkanalnetz und ein 
Anteil des Aufwandes für das Mischwasserkanalnetz in die Kalkulation der Schmutzwasserge-
bühr mit einbezogen. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Kanalbetrieb, die dem 
Schmutzwasserkanalnetz zuzuordnen sind.  
 
Das Gesamtkanalvermögen erhöht sich durch die vertraglich vereinbarten Investitionen gemäß 
Planbudget und durch die vereinbarten Besonderen Investitionen. Die daraus resultierende Er-
höhung der Kapitalkostenentgelte ist regelmäßig größer als die abschreibungsbedingte Redu-
zierung der kalkulatorischen Kosten für das bei der Stadt verbliebene Kanalnetz. Dies beruht 
darauf, dass die Kosten pro Kanalmeter bei Kanalneubauten inflationsbedingt höher liegen als 
bei den alten auszutauschenden Kanälen und dass zudem Neubaugebiete erschlossen werden. 
Des Weiteren ist aufgrund der geringeren Bautätigkeit vor 70 Jahren nur bei wenigen Kanäle 
der Abschreibungszeitraum beendet. 
 
In den Kosten für das Kanalnetz ist zudem der an den AVB zu zahlende Mitgliedsbeitrag für die 
Kanäle des AVB in einigen Ortsteilen der Stadt Braunschweig enthalten. 
 
Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung erfolgt 
auf Basis des Restbuchwertes des ursprünglichen Anschaffungswertes und unter Berücksichti-
gung der Kanalnetzneubewertung. Hieraus ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe von rd. 
7,6 Mio. €. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Basis des mittleren Zinssatzes für langfristige 
Geldanlagen in den letzten 5 Jahren (Durchschnittszinssatz für Umlaufrenditen inländischer 
Wertpapiere nach Bericht der Deutschen Bundesbank) und des Durchschnittswertes der Soll-
Zinsen aus den vorhandenen Krediten unter Berücksichtigung des Verhältnisses von verzinsli-
chem Eigenkapital und verzinslichem Fremdkapital ermittelt. Die kalkulatorischen Kosten wer-
den weitgehend direkt den Gebührenbereichen Schmutz- und Niederschlagswasser zugeord-
net. Für den Bereich Mischwasser erfolgt eine Aufteilung zwischen den beiden Gebührenberei-
chen, die den weiteren Kostenstellen (z. B. Verwaltung) zuzuordnenden kalkulatorischen Kos-
ten werden über Umlagen verteilt. 
 
2.4.1.8 Erträge 
Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um das Entgelt, das der WWL für das Einleiten 
von Abwasser aus dem Verbandsgebiet in das Braunschweiger Kanalnetz an die Stadt entrich-
tet. Hinzu kommen Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge sowie Einnahmen im Bereich 
des Rieselbetriebes (insb. Miet- und Pachteinnahmen). 
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2.4.1.9 Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 507.444,61 € aus dem Jahr 2004 einbezogen, 
die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Zudem wird ein Teil der Überdeckung 
2005 in Höhe von 870.000,00 € in der Berechnung berücksichtigt. Dies verringert den gebüh-
renfähigen Aufwand für die Kalkulationsperiode. Die verbleibende Überdeckung aus dem Jahr 
2005 in Höhe von 1.157.640,71 € wird auf das Jahr 2008 vorgetragen. 
 
2.4.1.10 Schmutzwassermenge 
Die für die Schmutzwassergebühr relevante Menge (nachfolgend einfach Schmutz-
wassermenge genannt) wird ausgehend von der Frischwassermenge ermittelt, die von 
BS|ENERGY bzw. in einigen Stadtteilen vom WWL abgegeben wird. Daneben sind Sonderver-
anlagungen und Erstattungen (z. B. bei Brauereien, Bäckereien, Brunnennutzung, Sportanla-
genbewässerung, Gartenbewässerung, sonstiger betrieblicher Nutzung), die die SE|BS durch-
geführt hat, zu berücksichtigen. Des Weiteren sind die Mengen aus den abflusslosen Sammel-
gruben zu berücksichtigen, die durch das Schmutzwasserkanalnetz abgeleitet werden. Für das 
Jahr 2007 ergeben sich dabei folgende Mengen: 
 
BS|ENERGY 11.568.334,20 m³ 
WWL 1.294.149,00 m³ 
SE|BS 103.377,01 m³ 
Abflusslose Gruben 3.174,50 m³ 
Summe 12.969.034,71 m³ 


 
2.4.2 Niederschlagswassergebühren  
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor 
(SE|BS; 2.4.2.1)  


  2.417.176,82  € 


Gebühreneinzugskosten (2.4.2.2)      120.479,12  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.4.2.3)      101.700,80  € 
Grundstücksentwässerung (2.4.2.4)      186.662,91  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB (2.4.2.5)   1.499.937,16  €  
Kanalnetz (2.4.2.6)    7.460.727,66  € 
   Summe Aufwendungen 11.786.684,47  €   
  
davon Anteil Sonstiges Wasser (2.4.2.7)      152.735,06  € 
Aufwendungen Niederschlagswasser 11.633.949,41  € 


 
Damit ergibt sich die Niederschlagswassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    11.633.949,41  € 
Erträge (2.4.2.8) ./.          80.260,41  € 
Verbleibende Aufwendungen    11.553.689,00  € 
Überdeckung (2.4.2.9) ./.        479.284,46  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   11.074.404,54  € 


Befestigte Fläche (2.4.2.10) 
 


   22.028.896,63   m² 


Niederschlagswassergebühr 2007              5,03 €/10 m²  
     bzw. 0,503 €/m² 
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Die neue Gebühr liegt 0,008 €/m² unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 0,511 €/m². 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 1,6 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den dann verbleibenden tat-
sächlichen, periodengerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf das 
Jahr 2010 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 11.074.404,54 € 
Gebühreneinnahmen 11.256.750,84 € 
Überdeckung 182.346,30 € 


 
2.4.2.1  Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor 
             (Entgelte Nr. 2 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 


 
Das Betriebsentgelt Niederschlagswasserbeseitigung (2.391.442,82 €) wird für die von der 
SE|BS durchgeführten Leistungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung entrichtet.  
 
Zudem werden die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen be-
rücksichtigt (25.734,00 €). Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkosten 
über den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden. 
 
2.4.2.2  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte für den Gebühreneinzug durch BS|ENERGY in die Kalkulation einbezo-
gen (120.479,12 €). 
 
2.4.2.3  Verwaltungsaufwendungen 
 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (101.700,80 €; vgl. 2.4.1.4). 
 
2.4.2.4  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Kosten der Grundstück-
sentwässerung angesetzt (186.662,91 €; vgl. 2.4.1.5).  
 
2.4.2.5  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
 
Die Aufwendungen für die Abwasserreinigung  werden auf die Bereiche Schmutzwasser 
(13.336.407,75 €; vgl. 2.4.1.6)  und Niederschlagswasser (1.499.937,16 €) verteilt. Der Anteil 
des Bereichs Niederschlagswasser ist deutlich geringer, da nur ein geringer Anteil des Nieder-
schlagswassers (aus Gebieten mit Mischwasserkanalnetz) vom AVB mit gereinigt wird. Der 
Hauptanteil des Niederschlagswassers wird direkt in die Vorfluter (Gewässer) geleitet. 
2.4.2.6   Kanalnetz 
Es werden die Aufwendungen für das Kanalnetz in Höhe von  7.460.727,66 € berücksichtigt. 
Dabei sind auch die Aufwendungen für die Regenrückhaltebecken mit einbezogen. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.7 verwiesen. 
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2.4.2.7 Anteil Sonstiges Wasser 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg ist der Kostenanteil, der auf die Einleitung von sonsti-
gem Wasser, insbesondere Grundwasser aus Baumaßnahmen und Grundwassersanierungen, 
entfällt, aus der Berechnung der Niederschlagswassergebühren herauszurechnen. Hierfür wur-
de ermittelt, welcher Mengenanteil auf das sonstige Wasser entfällt und welche Kosten für die 
Ableitung des sonstigen Wassers relevant sind. 
 
a) Berechnung des Mengenanteils 
 
Menge sonstiges Wasser:             730.174 m³ 
Menge Niederschlagswasser: 11.895.604 m³ 
Menge gesamt:                         12.625.778 m³ 
Anteil Sonstiges Wasser:                      5,8 % 
 
Die Menge an sonstigem Wasser beruht auf dem Messwert für temporäre Maßnahmen 
(235.174 m³) sowie einer Abschätzung des Wertes für Grundwassersanierungen (495.000 m³). 
 
Die Menge an Niederschlagswasser ermittelt sich aus der befestigten Fläche (s. 2.4.2.10), dem 
mittleren Jahresniederschlag (0,60 m³/m²) und einem Abminderungsfaktor in Höhe von 0,9, um 
den die Abflussmenge geringer ist als die Niederschlagsmenge.  
 
b) Berechnung des Kostenanteils 


 
Für die Ableitung des sonstigen Wassers sind folgende Kostenpositionen relevant, die jeweils 
entsprechend des Mengenanteils (5,8 %) zugeordnet werden: 
 
 Gesamtaufwand davon Aufwand 


sonstiges Wasser 
Betriebsentgelte Niederschlagswasser-
beseitigung und Labor 


2.417.176,82 € 140.196,26 € 


Grundstücksentwässerung    186.662,91 €     10.826,45 € 
Aufwand Labor           20.756,10 €        1.203,85 € 
Summe  152.226,56 € 


   
Hinzu kommt ein Anteil der Verwaltungsumlage in Höhe von 0,5 % des dem Bereich Nieder-
schlagswasser zugeordneten Anteils (Gemeinkostenanteil; 508,50 €), so dass sich insgesamt 
ein Betrag in Höhe von 152.735,06 € ergibt. Abgesehen davon sind noch Erträge in Höhe von 
1.557,15 € dem sonstigem Wasser zuzuordnen, die aus der Kalkulation der Niederschlags-
wassergebühren herausgenommen wurden. Dies ist bei den Erträgen (s. 2.4.2.8) berücksichtigt.  
 
Die kalkulatorischen Kosten für das Niederschlagswasserkanalnetz sind nicht relevant. Die Di-
mensionierung des Kanalnetzes ist ausschließlich technisch auf sog. Bemessungsregen ausge-
richtet. Die zu berücksichtigenden Bemessungsregenereignisse unterschiedlicher statistischer 
Eintrittswahrscheinlichkeit beruhen auf Daten zu den maximal zu erwartenden Niederschlägen, 
der Lage des zu betrachtenden Gebietes und der Art der Bebauung. Die Einleitung von sonsti-
gem Wasser wird bei der Dimensionierung nicht berücksichtigt. Zudem sind die Mengen von 
sonstigem Wasser so gering, dass sie keine signifikante Größenordnung bei den kalkulatori-
schen Kosten erreichen. 
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Die Kosten für das Mischwasserkanalnetz sowie für den AVB sind nicht relevant, da kein sons-
tiges Wasser in das Mischwasserkanalnetz eingeleitet wird und somit auch keine Aufwendun-
gen für die Abwasserreinigung anfallen. 
 
2.4.2.8  Erträge 
Es handelt sich Erträge aus Verwaltungsgebühren, Einnahmen im Bereich des Rieselbetriebes 
und sonstige Erträge.  
 
2.4.2.9  Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 399.284,46 € aus dem Jahr 2004 einbezogen, 
die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Zudem wird ein Teil der Überdeckung 
2005 in Höhe von 80.000,00 € berücksichtigt. Dies verringert den gebührenfähigen Aufwand für 
die Kalkulationsperiode. Die verbleibende Überdeckung aus dem Jahr 2005 in Höhe von 
164.251,60 € wird auf das Jahr 2008 vorgetragen. 
  
2.4.2.10  Befestigte Fläche 
Der Gebührenpflicht unterliegen die befestigten Flächen der einzelnen Grundstückseigentümer 
(14.230.396,63 m²) und der öffentlichen befestigten Flächen (7.798.500,00 m²).  
 
 
2.4.3 Entsorgungsgebühren für abflusslose Sammelgruben  
 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg zu den Abwassergebühren 2005 und 2006 ist es erfor-
derlich, eine gesonderte Gebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammel-
gruben festzusetzen.  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Betriebsentgelt Abflusslose Gruben (SE|BS; 2.4.3.1)        102.176,70  € 
Verwaltungs- und sonstige Umlagen (2.4.3.2)            3.541,67  € 
Grundstücksentwässerung (2.4.3.3)            6.209,29  € 
Kanalbetrieb (2.4.3.4)            6.792,65  € 
Benutzung Schmutzwasserkanalnetz (2.4.3.5)            6.317,26  € 
   Summe Aufwendungen        125.037,57  €   
  


 
Damit ergibt sich die Entsorgungsgebühr für das Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
wie folgt: 
 


Aufwendungen         125.037,57  € 
Erträge (2.4.3.6)             1.231,83  € 
Verbleibende Aufwendungen         123.805,74  € 
Über-/Unterdeckung (2.4.3.7)                     0,00  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


        123.805,74  € 


Entsorgungsmenge (2.4.3.8) 
 


            3.174,50   m³ 


Gebühr 2007                39,00  €/m³   
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Die Gebühr liegt über der bisher für die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben festgesetzten Gebühr in Höhe von 2,03 €/m³. Da jedoch aufgrund § 2 Abs. 2 
NKAG der neu zu beschließende Gebührensatz die Gesamtheit der Gebührenschuldner nicht 
schlechter stellen darf als in der ursprünglichen Regelung (sog. Schlechterstellungsverbot) wird 
die Gebühr auf den bisher nach der Satzung zu zahlenden Betrag begrenzt. Dieser Gesichts-
punkt ist in Artikel II der jeweiligen Änderungssatzung berücksichtigt. Der aufgrund des Schlech-
terstellungsverbotes nicht einbringbare Betrag in Höhe von 117.361,50 € muss aus allgemeinen 
Deckungsmitteln getragen werden.  
 
2.4.3.1  Betriebsentgelt Abflusslose Gruben 
             (Entgelt Nr. 6 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 
 
Mit dem mengenabhängigen Betriebsentgelt werden die auf Basis des Abwasserentsor-
gungsvertrages von der SE|BS durchzuführenden Aufgaben der Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben abgegolten (102.176,50 €).  


2.4.3.2  Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (3.541,67 €; vgl. 2.4.1.3).  
 
2.4.3.3  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Kosten 
der Grundstücksentwässerung angesetzt (6.209,29 €). 
 
2.4.3.4   Kanalbetrieb 
Es werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Aufwen-
dungen des Kanalbetriebes angesetzt (6.792,65 €).  
 
2.4.3.5   Benutzung Schmutzwasserkanalnetz 
Das aus den abflusslosen Sammelgruben abgepumpte Abwasser wird von den Entsorgungs-
fahrzeugen an einer naheliegenden Stelle in den Schmutzwasserkanal gepumpt. Dies ist bei 
der Kalkulation zu berücksichtigen. Der Aufwand ergibt sich aus der Menge (3.174,50 m³) und 
der Schmutzwassergebühr (1,99 €/m³; s. 2.4.1) und beträgt 6.317,26 €. 
 
2.4.3.6   Erträge 
Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge. 
  
2.4.3.7   Über-/Unterdeckung 
Es werden keine Unterdeckungen aus Vorjahren mit einbezogen, da keine Möglichkeit besteht 
die erhöhten Gebühren nachträglich von den Gebührenzahlern einzufordern und eine Einbezie-
hung der Unterdeckung aus Vorjahren daher ins Leere laufen würde.  
 
2.4.3.8   Entsorgungsmenge 
Es wird die im Jahr 2007 tatsächlich angefallene Entsorgungsmenge angesetzt.  
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2.5 Gebührenneuberechnung für das Jahr 2008 
 
2.5.1    Schmutzwassergebühr  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


  
Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor 
(SE|BS; 2.5.1.1) 


    3.194.415,85  € 


Mitgliedsbeitrag WWL (2.5.1.2)     1.280.000,00  € 
Gebühreneinzugskosten (2.5.1.3)        270.309,23  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.5.1.4)        128.608,43  € 
Grundstücksentwässerung (2.5.1.5)        610.666,77  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB 
(2.5.1.6) 


  13.258.151,96  € 


Kanalnetz (2.5.1.7)      9.184.912,78  € 
Summe Aufwendungen   27.927.065,02  €   
  


 
Damit ergibt sich die Schmutzwassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    27.927.065,02  €   
Erträge (2.5.1.8) ./.        818.487,22  € 
Verbleibende Aufwendungen    27.108.577,80  € 
Überdeckung (2.5.1.9) ./.     1.157.640,71  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   25.950.937,09  € 


Schmutzwassermenge (2.5.1.10) 
 


   12.943.132,25   m³ 


Schmutzwassergebühr 2008                  2,00  €/m³    
 
Die neue Gebühr liegt 0,17 €/m³ unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 2,17 €/m³. 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 7,8 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den tatsächlichen, perioden-
gerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf die Jahre 2010 und 
2011 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 25.950.937,09 € 
Gebühreneinnahmen 28.085.640,98 € 
Überdeckung 2.134.703,89 € 


 
2.5.1.1  Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor 
             (Entgelte Nr. 1 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 


Das Betriebsentgelt Schmutzwasserbeseitigung (3.142.648,77 €) wird für die von der SE|BS 
durchgeführten Leistungen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung entrichtet.  


Für die der Schmutzwasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen ergibt sich ein Entgelt 
in Höhe von 51.767,08 €. Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkosten 
über den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden. 
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2.5.1.2  Mitgliedsbeitrag WWL 
Der Mitgliedsbeitrag an den WWL (1.280.000,00 €) wird für die Leistungen des WWL in einigen 
Ortsteilen der Stadt entrichtet (Schmutzwasser-Kanalnetz). Der Beitrag ergibt sich aus dem 
Jahresabschluss und der daraus resultierenden Endabrechnung des WWL.  
 
2.5.1.3  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte in die Kalkulation einbezogen, die BS|ENERGY und der WWL für den 
Gebühreneinzug erhalten haben (270.309,23 €). 
 


2.5.1.4   Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (128.608,43 €). Die Aufwendungen werden 
z. T. direkt den einzelnen Gebührenbereichen zugeordnet, weitestgehend jedoch über eine Um-
lage auf die einzelnen Gebührenbereiche verteilt.  
 
2.5.1.5  Grundstücksentwässerung 
Die Aufwendungen für die Grundstücksentwässerung (610.666,77 €) bestehen im Wesentlichen 
aus dem an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelt Grundstücksentwässerung. Dies beinhaltet 
u.a. die Aufwendungen für die mit der Genehmigung, Abnahme und Überwachung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen zusammenhängenden operativen Tätigkeiten. Hinzu kommen in 
diesem Zusammenhang anfallende Verwaltungsaufwendungen und kalkulatorische Kosten. Die 
Gesamtaufwendungen werden auf die einzelnen Gebührenbereiche verteilt. 
 


2.5.1.6  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
Die Reinigung des Abwassers sowie die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammver-
wertung und der Betrieb des Labors erfolgen durch den AVB. Die Aufwendungen für die Ab-
wasserreinigung inkl. der weiteren Aufgaben (13.258.151,96 €) bestehen daher in erster Linie 
aus den an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeiträgen. Diese ergeben sich aus dem Jahresab-
schluss des AVB für 2008. In dem Jahresabschluss des AVB werden die Aufwendungen für die 
Betriebsführung durch die Stadt berücksichtigt.  
 
Die Stadt hat die Erfüllung der Aufgabe Betriebsführung auf die SE|BS übertragen. Dafür erhält 
die SE|BS von der Stadt das Entgelt für die Betriebsführung des Klärwerks Steinhof. Im Vertrag 
mit der SE|BS ist zudem vereinbart, dass diese ein Optimierungsentgelt erhält, wenn das Ent-
gelt für die Betriebsführung einen festgeschriebenen Betrag unterschreitet. Dieses Entgelt be-
trägt 75 % der Differenz zwischen dem tatsächlichen Entgelt, das nach Aufwand abgerechnet 
wird, und dem festgeschriebenen Betrag. Eine entsprechende Regelung gibt es auch für den 
Fall, dass die Sachkosten des AVB einen bestimmten Betrag unterschreiten. Für das Jahr 2008 
ergibt sich bei den Sachkosten ein Optimierungsentgelt, das in der Kalkulation berücksichtigt ist. 
  
Neben den Mitgliedsbeiträgen an den AVB zählen die Aufwendungen für die von der Stadt be-
treuten Gebäude des Rieselbetriebes zu den Kosten der Abwasserreinigung. 
 
Das zu reinigende Abwasser auf der Kläranlage setzt sich aus Schmutz- und Niederschlags-
wasseranteilen zusammen. Die Kosten werden entsprechend des Verhältnisses von Schmutz- 
und Niederschlagswasser aufgeteilt.  
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2.5.1.7 Kanalnetz 
Die Aufwendungen für das Kanalnetz (9.184.912,78 €) bestehen im Wesentlichen aus den kal-
kulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) für das städtische Kanalnetz sowie aus dem 
an die SE|BS zu entrichtenden Kapitalkostenentgelt für das ab 2006 neu geschaffene Anlage-
vermögen im Bereich des Kanalnetzes. Die Abschreibungen für das bei der Stadt verbliebene 
Kanalnetz erfolgen auf Basis des zum 1. Januar 1998 eingefrorenen Wiederbeschaffungszeit-
wertes (Zeitpunkt der Einführung der Sonderrechnung Stadtentwässerung, s. Vorlage des Am-
tes 20.2 vom 14. Nov. 1997, Drucks. 299/97, Begründung, lfd. Nr. 6a) und unter Berücksichti-
gung der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Kanalnetzneubewertung. Bei der Kanal-
netzneubewertung wurde das zunächst als Gesamtheit erfasste Kanalnetz aus der Zeit vor 
1998 auf einzeln bewertete Kanalhaltungen aufgeteilt. Für die Zinsen werden die Restbuchwer-
te des Anlagevermögens vor der Abschreibung und ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 
3,83 % verwendet. Es werden die Aufwendungen für das Schmutzwasserkanalnetz und ein 
Anteil des Aufwandes für das Mischwasserkanalnetz in die Kalkulation der Schmutzwasserge-
bühr mit einbezogen. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Kanalbetrieb, die dem 
Schmutzwasserkanalnetz zuzuordnen sind.  
 
Das Gesamtkanalvermögen erhöht sich durch die vertraglich vereinbarten Investitionen gemäß 
Planbudget und durch die vereinbarten Besonderen Investitionen. Die daraus resultierende Er-
höhung der Kapitalkostenentgelte ist regelmäßig größer als die abschreibungsbedingte Redu-
zierung der kalkulatorischen Kosten für das bei der Stadt verbliebene Kanalnetz. Dies beruht 
darauf, dass die Kosten pro Kanalmeter bei Kanalneubauten inflationsbedingt höher liegen als 
bei den alten auszutauschenden Kanälen und dass zudem Neubaugebiete erschlossen werden. 
Des Weiteren ist aufgrund der geringeren Bautätigkeit vor 70 Jahren nur bei wenigen Kanäle 
der Abschreibungszeitraum beendet. 
 
In den Kosten für das Kanalnetz ist zudem der an den AVB zu zahlende Mitgliedsbeitrag für die 
Kanäle des AVB in einigen Ortsteilen der Stadt Braunschweig enthalten. 
 
Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung erfolgt 
auf Basis des Restbuchwertes des ursprünglichen Anschaffungswertes und unter Berücksichti-
gung der Kanalnetzneubewertung. Hieraus ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe von rd. 
6,9 Mio. €. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Basis des mittleren Zinssatzes für langfristige 
Geldanlagen in den letzten 5 Jahren (Durchschnittszinssatz für Umlaufrenditen inländischer 
Wertpapiere nach Bericht der Deutschen Bundesbank) und des Durchschnittswertes der Soll-
Zinsen aus den vorhandenen Krediten unter Berücksichtigung des Verhältnisses von verzinsli-
chem Eigenkapital und verzinslichem Fremdkapital ermittelt. Die kalkulatorischen Kosten wer-
den weitgehend direkt den Gebührenbereichen Schmutz- und Niederschlagswasser zugeord-
net. Für den Bereich Mischwasser erfolgt eine Aufteilung zwischen den beiden Gebührenberei-
chen, die den weiteren Kostenstellen (z. B. Verwaltung) zuzuordnenden kalkulatorischen Kos-
ten werden über Umlagen verteilt. 
 
2.5.1.8 Erträge 
Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um das Entgelt, das der WWL für das Einleiten 
von Abwasser aus dem Verbandsgebiet in das Braunschweiger Kanalnetz an die Stadt entrich-
tet. Hinzu kommen Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge sowie Einnahmen im Bereich 
des Rieselbetriebes (insb. Miet- und Pachteinnahmen). 
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2.5.1.9 Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 1.157.640,71 € aus dem Jahr 2005 einbezo-
gen, die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Dies verringert den gebührenfähigen 
Aufwand für die Kalkulationsperiode. Die Überdeckung aus dem Jahr 2006 in Höhe von 
5.701,41 € wird auf das Jahr 2009 vorgetragen. 
 
2.5.1.10 Schmutzwassermenge 
Die für die Schmutzwassergebühr relevante Menge (nachfolgend einfach Schmutz-
wassermenge genannt) wird ausgehend von der Frischwassermenge ermittelt, die von 
BS|ENERGY bzw. in einigen Stadtteilen vom WWL abgegeben wird. Daneben sind Sonderver-
anlagungen und Erstattungen (z. B. bei Brauereien, Bäckereien, Brunnennutzung, Sportanla-
genbewässerung, Gartenbewässerung, sonstiger betrieblicher Nutzung), die die SE|BS durch-
geführt hat, zu berücksichtigen. Des Weiteren sind die Mengen aus den abflusslosen Sammel-
gruben zu berücksichtigen, die durch das Schmutzwasserkanalnetz abgeleitet werden. Für das 
Jahr 2008 ergeben sich dabei folgende Mengen: 
 
BS|ENERGY 11.530.273,80 m³ 
WWL 1.290.658,00 m³ 
SE|BS 118.698,45 m³ 
Abflusslose Gruben 3.502,00 m³ 
Summe 12.943.132,25 m³ 


 
2.5.2 Niederschlagswassergebühren  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor 
(SE|BS; 2.5.2.1)  


  2.360.785,33  € 


Gebühreneinzugskosten (2.5.2.2)      122.502,02  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.5.2.3)      101.732,33  € 
Grundstücksentwässerung (2.5.2.4)      185.304,87  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB (2.5.2.5)   1.471.483,50  €  
Kanalnetz (2.5.2.6)    7.453.625,90  € 
   Summe Aufwendungen 11.695.433,95  €   
  
davon Anteil Sonstiges Wasser (2.5.2.7)      171.064,12  € 
Aufwendungen Niederschlagswasser 11.524.369,83  € 


 
Damit ergibt sich die Niederschlagswassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    11.524.369,83  € 
Erträge (2.5.2.8) ./.          85.367,45  € 
Verbleibende Aufwendungen    11.439.002,38  € 
Überdeckung (2.5.2.9) ./.        164.251,60  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   11.274.750,78  € 


Befestigte Fläche (2.5.2.10) 
 


   22.095.452,13   m² 


Niederschlagswassergebühr 2008              5,10 €/10 m²  
     bzw. 0,510 €/m² 
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Die neue Gebühr liegt 0,030 €/m² unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 0,540 €/m². 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 5,6 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 


 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den dann verbleibenden tat-
sächlichen, periodengerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf die 
Jahre 2010 und 2011 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 11.274.750,78 € 
Gebühreneinnahmen 11.974.335,88 € 
Überdeckung 699.585,10 € 


 
2.5.2.1  Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor 
             (Entgelte Nr. 2 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 


 
Das Betriebsentgelt Niederschlagswasserbeseitigung (2.358.855,18 €) wird für die von der 
SE|BS durchgeführten Leistungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung entrichtet. 
Dabei wurde die vertraglich vereinbarte Indexanpassung berücksichtigt (vgl. 2.5.1.1). 
 
Für die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen ergibt sich ein 
Entgelt in Höhe von 1.930,15 €. Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkos-
ten über den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden. 
 
2.5.2.2  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte für den Gebühreneinzug durch BS|ENERGY in die Kalkulation einbezo-
gen (122.502,02 €). 


 
2.5.2.3  Verwaltungsaufwendungen 
 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (101.732,33 €; vgl. 2.5.1.4). 
 
2.5.2.4  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Kosten der Grundstück-
sentwässerung angesetzt (185.304,87 €; vgl. 2.5.1.5).  
 
2.5.2.5  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
 
Die Aufwendungen für die Abwasserreinigung  werden auf die Bereiche Schmutzwasser 
(13.258.151,96 €; vgl. 2.5.1.6)  und Niederschlagswasser (1.471.483,50 €) verteilt. Der Anteil 
des Bereichs Niederschlagswasser ist deutlich geringer, da nur ein geringer Anteil des Nieder-
schlagswassers (aus Gebieten mit Mischwasserkanalnetz) vom AVB mit gereinigt wird. Der 
Hauptanteil des Niederschlagswassers wird direkt in die Vorfluter (Gewässer) geleitet. 
2.5.2.6   Kanalnetz 
Es werden die Aufwendungen für das Kanalnetz in Höhe von  7.453.625,90 € berücksichtigt. 
Dabei sind auch die Aufwendungen für die Regenrückhaltebecken mit einbezogen. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen unter 2.5.1.7 verwiesen. 
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2.5.2.7 Anteil Sonstiges Wasser 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg ist der Kostenanteil, der auf die Einleitung von sonsti-
gem Wasser, insbesondere Grundwasser aus Baumaßnahmen und Grundwassersanierungen, 
entfällt, aus der Berechnung der Niederschlagswassergebühren herauszurechnen. Hierfür wur-
de ermittelt, welcher Mengenanteil auf das sonstige Wasser entfällt und welche Kosten für die 
Ableitung des sonstigen Wassers relevant sind. 
 
a) Berechnung des Mengenanteils 
 
Menge sonstiges Wasser:             851.630 m³ 
Menge Niederschlagswasser: 11.931.544 m³ 
Menge gesamt:                         12.783.174 m³ 
Anteil Sonstiges Wasser:                      6,7 % 
 
Die Menge an sonstigem Wasser beruht auf dem Messwert für temporäre Maßnahmen 
(356.630 m³) sowie einer Abschätzung des Wertes für Grundwassersanierungen (495.000 m³). 
 
Die Menge an Niederschlagswasser ermittelt sich aus der befestigten Fläche (s. 2.5.2.10), dem 
mittleren Jahresniederschlag (0,60 m³/m²) und einem Abminderungsfaktor in Höhe von 0,9, um 
den die Abflussmenge geringer ist als die Niederschlagsmenge.  
 
b) Berechnung des Kostenanteils 


 
Für die Ableitung des sonstigen Wassers sind folgende Kostenpositionen relevant, die jeweils 
entsprechend des Mengenanteils (6,7 %) zugeordnet werden: 
 
 Gesamtaufwand davon Aufwand 


sonstiges Wasser 
Betriebsentgelte Niederschlagswasser-
beseitigung und Labor 


2.360.785,33 € 158.172,62 € 


Grundstücksentwässerung    185.304,87 €     12.415,43 € 
Aufwand Labor           830,55 €        55,65 € 
Summe  170.643,69 € 


   
Hinzu kommt ein Anteil der Verwaltungsumlage in Höhe von 0,5 % des dem Bereich Nieder-
schlagswasser zugeordneten Anteils (Gemeinkostenanteil; 420,43 €), so dass sich insgesamt 
ein Betrag in Höhe von 171.064,12 € ergibt. Abgesehen davon sind noch Erträge in Höhe von 
1.457,75 € dem sonstigem Wasser zuzuordnen, die aus der Kalkulation der Niederschlags-
wassergebühren herausgenommen wurden. Dies ist bei den Erträgen (s. 2.5.2.8) berücksichtigt.  
 
Die kalkulatorischen Kosten für das Niederschlagswasserkanalnetz sind nicht relevant. Die Di-
mensionierung des Kanalnetzes ist ausschließlich technisch auf sog. Bemessungsregen ausge-
richtet. Die zu berücksichtigenden Bemessungsregenereignisse unterschiedlicher statistischer 
Eintrittswahrscheinlichkeit beruhen auf Daten zu den maximal zu erwartenden Niederschlägen, 
der Lage des zu betrachtenden Gebietes und der Art der Bebauung. Die Einleitung von sonsti-
gem Wasser wird bei der Dimensionierung nicht berücksichtigt. Zudem sind die Mengen von 
sonstigem Wasser so gering, dass sie keine signifikante Größenordnung bei den kalkulatori-
schen Kosten erreichen. 
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Die Kosten für das Mischwasserkanalnetz sowie für den AVB sind nicht relevant, da kein sons-
tiges Wasser in das Mischwasserkanalnetz eingeleitet wird und somit auch keine Aufwendun-
gen für die Abwasserreinigung anfallen. 
 
2.5.2.8  Erträge 
Es handelt sich Erträge aus Verwaltungsgebühren, Einnahmen im Bereich des Rieselbetriebes 
und sonstige Erträge.  
 
2.5.2.9  Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 164.251,60 € aus dem Jahr 2005 einbezogen, 
die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Dies verringert den gebührenfähigen Auf-
wand für die Kalkulationsperiode. Die Überdeckung aus dem Jahr 2006 in Höhe von 
444.794,68 € wird auf das Jahr 2009 vorgetragen. 
  
2.5.2.10  Befestigte Fläche 
Der Gebührenpflicht unterliegen die befestigten Flächen der einzelnen Grundstückseigentümer 
(14.296.952,13 m²) und der öffentlichen befestigten Flächen (7.798.500,00 m²).  
 
 
2.5.3 Entsorgungsgebühren für abflusslose Sammelgruben  
 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg zu den Abwassergebühren 2005 und 2006 ist es erfor-
derlich, eine gesonderte Gebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammel-
gruben festzusetzen.  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Betriebsentgelt Abflusslose Gruben (SE|BS; 2.5.3.1)        112.374,37  € 
Verwaltungs- und sonstige Umlagen (2.5.3.2)            1.837,04  € 
Grundstücksentwässerung (2.5.3.3)            2.054,71  € 
Kanalbetrieb (2.5.3.4)            4.420,67  € 
Benutzung Schmutzwasserkanalnetz (2.5.3.5)            7.074,04  € 
   Summe Aufwendungen        127.760,83  €   
  


 
Damit ergibt sich die Entsorgungsgebühr für das Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
wie folgt: 
 


Aufwendungen         127.760,83  € 
Erträge (2.5.3.6)                270,64  € 
Verbleibende Aufwendungen         127.490,19  € 
Über-/Unterdeckung (2.5.3.7)                     0,00  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


        127.490,19  € 


Entsorgungsmenge (2.5.3.8) 
 


            3.502,00   m³ 


Gebühr  2008                36,40  €/m³   
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Die Gebühr liegt über der bisher für die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben festgesetzten Gebühr in Höhe von 2,17 €/m³. Da jedoch aufgrund § 2 Abs. 2 
NKAG der neu zu beschließende Gebührensatz die Gesamtheit der Gebührenschuldner nicht 
schlechter stellen darf als in der ursprünglichen Regelung (sog. Schlechterstellungsverbot) wird 
die Gebühr auf den bisher nach der Satzung zu zahlenden Betrag begrenzt. Dieser Gesichts-
punkt ist in Artikel II der jeweiligen Änderungssatzung berücksichtigt. Der aufgrund des Schlech-
terstellungsverbotes nicht einbringbare Betrag in Höhe von 119.890,85 € muss aus allgemeinen 
Deckungsmitteln getragen werden.  
 
2.5.3.1  Betriebsentgelt Abflusslose Gruben 
             (Entgelt Nr. 6 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 
 
Mit dem mengenabhängigen Betriebsentgelt werden die auf Basis des Abwasserentsor-
gungsvertrages von der SE|BS durchzuführenden Aufgaben der Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben abgegolten (112.374,37 €).  


2.5.3.2  Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (1.837,04 €; vgl. 2.5.1.3).  
 
2.5.3.3  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Kosten 
der Grundstücksentwässerung angesetzt (2.054,71 €). 
 
2.5.3.4   Kanalbetrieb 
Es werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Aufwen-
dungen des Kanalbetriebes angesetzt (4.420,67 €).  
 
2.5.3.5   Benutzung Schmutzwasserkanalnetz 
Das aus den abflusslosen Sammelgruben abgepumpte Abwasser wird von den Entsorgungs-
fahrzeugen an einer naheliegenden Stelle in den Schmutzwasserkanal gepumpt. Dies ist bei 
der Kalkulation zu berücksichtigen. Der Aufwand ergibt sich aus der Menge (3.502,00 m³) und 
der Schmutzwassergebühr (2,00 €/m³; s. 2.5.1) und beträgt 7.074,04 €. 
 
2.5.3.6   Erträge 
Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge. 
  
2.5.3.7   Über-/Unterdeckung 
Es werden keine Unterdeckungen aus Vorjahren mit einbezogen, da keine Möglichkeit besteht 
die erhöhten Gebühren nachträglich von den Gebührenzahlern einzufordern und eine Einbezie-
hung der Unterdeckung aus Vorjahren daher ins Leere laufen würde.  
 
2.5.3.8   Entsorgungsmenge 
Es wird die im Jahr 2008 tatsächlich angefallene Entsorgungsmenge angesetzt.  
 
 
 
 







 
Anlage 1 
Seite 35 


2.6 Gebührenneuberechnung für das Jahr 2009 
 
2.6.1    Schmutzwassergebühr  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


  
Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor 
(SE|BS; 2.6.1.1) 


    3.900.855,00  € 


Mitgliedsbeitrag WWL (2.6.1.2)     1.315.000,00  € 
Gebühreneinzugskosten (2.6.1.3)        302.806,98  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.6.1.4)        121.713,80  € 
Grundstücksentwässerung (2.6.1.5)        645.860,61  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB 
(2.6.1.6) 


  13.303.881,18  € 


Kanalnetz (2.6.1.7)      9.949.148,02  € 
Summe Aufwendungen   29.539.265,59  €   
  


 
Damit ergibt sich die Schmutzwassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    29.539.265,59  €   
Erträge (2.6.1.8) ./.        806.254,64  € 
Verbleibende Aufwendungen    28.733.010,95  € 
Überdeckung (2.6.1.9) ./.        305.701,41  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   28.427.309,54  € 


Schmutzwassermenge (2.6.1.10) 
 


   12.795.063,44   m³ 


Schmutzwassergebühr 2009                  2,22  €/m³    
 
Die neue Gebühr liegt 0,03 €/m³ unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 2,25 €/m³. 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 1,3 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den tatsächlichen, perioden-
gerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf die Jahre 2011 und 
2012 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 28.427.309,54 € 
Gebühreneinnahmen 28.789.603,97 € 
Überdeckung 362.294,43 € 


 
2.6.1.1  Betriebsentgelte Schmutzwasserbeseitigung und Labor 
             (Entgelte Nr. 1 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 


Das Betriebsentgelt Schmutzwasserbeseitigung (3.848.325,88 €) wird für die von der SE|BS 
durchgeführten Leistungen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung entrichtet.  


Für die der Schmutzwasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen ergibt sich ein Entgelt 
in Höhe von 52.529,12 €. Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkosten 
über den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden. 
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2.6.1.2  Mitgliedsbeitrag WWL 
Der Mitgliedsbeitrag an den WWL (1.315.000 €) wird für die Leistungen des WWL in einigen 
Ortsteilen der Stadt entrichtet (Schmutzwasser-Kanalnetz). Der Beitrag ergibt sich aus dem 
Jahresabschluss und der daraus resultierenden Endabrechnung des WWL.  
 
2.6.1.3  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte in die Kalkulation einbezogen, die BS|ENERGY und der WWL für den 
Gebühreneinzug erhalten haben (302.806,98 €). 
 


2.6.1.4   Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (121.713,80 €). Die Aufwendungen werden 
z. T. direkt den einzelnen Gebührenbereichen zugeordnet, weitestgehend jedoch über eine Um-
lage auf die einzelnen Gebührenbereiche verteilt.  
 
2.6.1.5  Grundstücksentwässerung 
Die Aufwendungen für die Grundstücksentwässerung (645.860,61 €) bestehen im Wesentlichen 
aus dem an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelt Grundstücksentwässerung. Dies beinhaltet 
u.a. die Aufwendungen für die mit der Genehmigung, Abnahme und Überwachung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen zusammenhängenden operativen Tätigkeiten. Hinzu kommen in 
diesem Zusammenhang anfallende Verwaltungsaufwendungen und kalkulatorische Kosten. Die 
Gesamtaufwendungen werden auf die einzelnen Gebührenbereiche verteilt. 
 


2.6.1.6  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
Die Reinigung des Abwassers sowie die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammver-
wertung und der Betrieb des Labors erfolgen durch den AVB. Die Aufwendungen für die Ab-
wasserreinigung inkl. der weiteren Aufgaben (13.303.881,18 €) bestehen daher in erster Linie 
aus den an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeiträgen. Diese ergeben sich aus dem Jahresab-
schluss des AVB für 2009. In dem Jahresabschluss des AVB werden die Aufwendungen für die 
Betriebsführung durch die Stadt berücksichtigt.  
 
Die Stadt hat die Erfüllung der Aufgabe Betriebsführung auf die SE|BS übertragen. Dafür erhält 
die SE|BS von der Stadt das Entgelt für die Betriebsführung des Klärwerks Steinhof. Im Vertrag 
mit der SE|BS ist zudem vereinbart, dass diese ein Optimierungsentgelt erhält, wenn das Ent-
gelt für die Betriebsführung einen festgeschriebenen Betrag unterschreitet. Dieses Entgelt be-
trägt 75 % der Differenz zwischen dem tatsächlichen Entgelt, das nach Aufwand abgerechnet 
wird, und dem festgeschriebenen Betrag. Eine entsprechende Regelung gibt es auch für den 
Fall, dass die Sachkosten des AVB einen bestimmten Betrag unterschreiten. Diese Optimie-
rungsentgelte sind in der Kalkulation berücksichtigt. 
 
Neben den Mitgliedsbeiträgen an den AVB zählen die Aufwendungen für die von der Stadt be-
treuten Gebäude des Rieselbetriebes zu den Kosten der Abwasserreinigung. 
 
Das zu reinigende Abwasser auf der Kläranlage setzt sich aus Schmutz- und Niederschlags-
wasseranteilen zusammen. Die Kosten werden entsprechend des Verhältnisses von Schmutz- 
und Niederschlagswasser aufgeteilt.  
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2.6.1.7 Kanalnetz 
Die Aufwendungen für das Kanalnetz (9.949.148,02 €) bestehen im Wesentlichen aus den kal-
kulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) für das städtische Kanalnetz sowie aus dem 
an die SE|BS zu entrichtenden Kapitalkostenentgelt für das ab 2006 neu geschaffene Anlage-
vermögen im Bereich des Kanalnetzes. Die Abschreibungen für das bei der Stadt verbliebene 
Kanalnetz erfolgen auf Basis des zum 1. Januar 1998 eingefrorenen Wiederbeschaffungszeit-
wertes (Zeitpunkt der Einführung der Sonderrechnung Stadtentwässerung, s. Vorlage des Am-
tes 20.2 vom 14. Nov. 1997, Drucks. 299/97, Begründung, lfd. Nr. 6a) und unter Berücksichti-
gung der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Kanalnetzneubewertung. Bei der Kanal-
netzneubewertung wurde das zunächst als Gesamtheit erfasste Kanalnetz aus der Zeit vor 
1998 auf einzeln bewertete Kanalhaltungen aufgeteilt. Für die Zinsen werden die Restbuchwer-
te des Anlagevermögens vor der Abschreibung und ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 
3,82 % verwendet. Es werden die Aufwendungen für das Schmutzwasserkanalnetz und ein 
Anteil des Aufwandes für das Mischwasserkanalnetz in die Kalkulation der Schmutzwasserge-
bühr mit einbezogen. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Kanalbetrieb, die dem 
Schmutzwasserkanalnetz zuzuordnen sind.  
 
Das Gesamtkanalvermögen erhöht sich durch die vertraglich vereinbarten Investitionen gemäß 
Planbudget und durch die vereinbarten Besonderen Investitionen. Die daraus resultierende Er-
höhung der Kapitalkostenentgelte ist regelmäßig größer als die abschreibungsbedingte Redu-
zierung der kalkulatorischen Kosten für das bei der Stadt verbliebene Kanalnetz. Dies beruht 
darauf, dass die Kosten pro Kanalmeter bei Kanalneubauten inflationsbedingt höher liegen als 
bei den alten auszutauschenden Kanälen und dass zudem Neubaugebiete erschlossen werden. 
Des Weiteren ist aufgrund der geringeren Bautätigkeit vor 70 Jahren nur bei wenigen Kanäle 
der Abschreibungszeitraum beendet. 
 
In den Kosten für das Kanalnetz ist zudem der an den AVB zu zahlende Mitgliedsbeitrag für die 
Kanäle des AVB in einigen Ortsteilen der Stadt Braunschweig enthalten. 
 
Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung erfolgt 
auf Basis des Restbuchwertes des ursprünglichen Anschaffungswertes und unter Berücksichti-
gung der Kanalnetzneubewertung. Hieraus ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe von rd. 
6,7 Mio. €. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Basis des mittleren Zinssatzes für langfristige 
Geldanlagen in den letzten 5 Jahren (Durchschnittszinssatz für Umlaufrenditen inländischer 
Wertpapiere nach Bericht der Deutschen Bundesbank) und des Durchschnittswertes der Soll-
Zinsen aus den vorhandenen Krediten unter Berücksichtigung des Verhältnisses von verzinsli-
chem Eigenkapital und verzinslichem Fremdkapital ermittelt. Die kalkulatorischen Kosten wer-
den weitgehend direkt den Gebührenbereichen Schmutz- und Niederschlagswasser zugeord-
net. Für den Bereich Mischwasser erfolgt eine Aufteilung zwischen den beiden Gebührenberei-
chen, die den weiteren Kostenstellen (z. B. Verwaltung) zuzuordnenden kalkulatorischen Kos-
ten werden über Umlagen verteilt. 
 
2.6.1.8 Erträge 
Bei den Erträgen handelt es sich insbesondere um das Entgelt, das der WWL für das Einleiten 
von Abwasser aus dem Verbandsgebiet in das Braunschweiger Kanalnetz an die Stadt entrich-
tet. Hinzu kommen Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge sowie Einnahmen im Bereich 
des Rieselbetriebes (insb. Miet- und Pachteinnahmen). 
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2.6.1.9 Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 5.701,41 € aus dem Jahr 2006 einbezogen, die 
noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Zudem wird ein Teil der Überdeckung 2007 in 
Höhe von 300.000,00 € berücksichtigt. Dies verringert den gebührenfähigen Aufwand für die 
Kalkulationsperiode. Die verbleibende Überdeckung aus dem Jahr 2007 in Höhe von 
217.526,69 € wird auf das Jahr 2010 vorgetragen. 
 
2.6.1.10 Schmutzwassermenge 
Die für die Schmutzwassergebühr relevante Menge (nachfolgend einfach Schmutz-
wassermenge genannt) wird ausgehend von der Frischwassermenge ermittelt, die von 
BS|ENERGY bzw. in einigen Stadtteilen vom WWL abgegeben wird. Daneben sind Sonderver-
anlagungen und Erstattungen (z. B. bei Brauereien, Bäckereien, Brunnennutzung, Sportanla-
genbewässerung, Gartenbewässerung, sonstiger betrieblicher Nutzung), die die SE|BS durch-
geführt hat, zu berücksichtigen. Des Weiteren sind die Mengen aus den abflusslosen Sammel-
gruben zu berücksichtigen, die durch das Schmutzwasserkanalnetz abgeleitet werden. Für das 
Jahr 2009 ergeben sich dabei folgende Mengen: 
 
BS|ENERGY 11.390.466,40 m³ 
WWL 1.386.822,00 m³ 
SE|BS 114.381,04 m³ 
Abflusslose Gruben 3.394,00 m³ 
Summe 12.795.063,44 m³ 


 
2.6.2 Niederschlagswassergebühren  
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor 
(SE|BS; 2.6.2.1)  


  2.580.847,42  € 


Gebühreneinzugskosten (2.6.2.2)      133.746,77  € 
Verwaltungsaufwendungen (2.6.2.3)      101.289,18  € 
Grundstücksentwässerung (2.6.2.4)      195.984,33  € 
Abwasserreinigung, insb. Mitgliedsbeiträge AVB (2.6.2.5)   1.476.675,67  €  
Kanalnetz (2.6.2.6)    7.873.167,46  € 
   Summe Aufwendungen 12.361.710,83  €   
  
davon Anteil Sonstiges Wasser (2.6.2.7)      161.527,92  € 
Aufwendungen Niederschlagswasser 12.200.182,91  € 


 
Damit ergibt sich die Niederschlagswassergebühr wie folgt: 
 


Aufwendungen    12.200.182,91  € 
Erträge (2.6.2.8) ./.          74.525,48  € 
Verbleibende Aufwendungen    12.125.657,43  € 
Überdeckung (2.6.2.9) ./.        444.794,68  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


   11.680.862,75  € 


Befestigte Fläche (2.6.2.10) 
 


   22.127.521,71   m² 


Niederschlagswassergebühr 2009              5,28 €/10 m²  
     bzw. 0,528 €/m² 
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Die neue Gebühr liegt 0,022 €/m² unter dem bisherigen Gebührensatz in Höhe von 0,550 €/m². 
Dies entspricht einer Gebührensenkung von 4,0 %. Die Abweichungen zwischen der Gebüh-
renneuberechnung und der ursprünglichen Gebührenkalkulation sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Eine Auszahlung der zu viel eingenommenen Gebühren erfolgt nur an die Kläger. Es ergibt sich 
daher aus dem Vergleich der gebührenfähigen Aufwendungen mit den dann verbleibenden tat-
sächlichen, periodengerecht zugeordneten Gebühreneinnahmen eine Überdeckung, die auf die 
Jahre 2011 und 2012 vorgetragen wird. 
 


Gebührenfähige Aufwendungen 11.680.862,75 € 
Gebühreneinnahmen 12.170.116,80 € 
Überdeckung 489.254,05 € 


 
2.6.2.1  Betriebsentgelte Niederschlagswasserbeseitigung und Labor 
             (Entgelte Nr. 2 und 11 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 


 
Das Betriebsentgelt Niederschlagswasserbeseitigung (2.578.738,64 €) wird für die von der 
SE|BS durchgeführten Leistungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung entrichtet. 
Dabei wurde die vertraglich vereinbarte Indexanpassung berücksichtigt (vgl. 2.6.1.1). 
 
Für die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Laborleistungen ergibt sich ein 
Entgelt in Höhe von 2.108,78 €. Dabei handelt es sich nur um Personalkosten, da die Sachkos-
ten über den Mitgliedsbeitrag des AVB abgerechnet werden. 
 
2.6.2.2  Gebühreneinzugskosten 
 
Es werden die Entgelte für den Gebühreneinzug durch BS|ENERGY in die Kalkulation einbezo-
gen (133.746,77 €). 


 
2.6.2.3  Verwaltungsaufwendungen 
 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (101.289,18 €; vgl. 2.6.1.4). 
 
2.6.2.4  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Kosten der Grundstück-
sentwässerung angesetzt (195.984,33 €; vgl. 2.6.1.5).  
 
2.6.2.5  Abwasserreinigung, insbesondere Mitgliedsbeiträge AVB 
 
Die Aufwendungen für die Abwasserreinigung  werden auf die Bereiche Schmutzwasser 
(13.303.881,18 €; vgl. 2.6.1.6)  und Niederschlagswasser (1.476.675,67 €) verteilt. Der Anteil 
des Bereichs Niederschlagswasser ist deutlich geringer, da nur ein geringer Anteil des Nieder-
schlagswassers (aus Gebieten mit Mischwasserkanalnetz) vom AVB mit gereinigt wird. Der 
Hauptanteil des Niederschlagswassers wird direkt in die Vorfluter (Gewässer) geleitet. 
2.6.2.6   Kanalnetz 
Es werden die Aufwendungen für das Kanalnetz in Höhe von  7.873.167,46 € berücksichtigt. 
Dabei sind auch die Aufwendungen für die Regenrückhaltebecken mit einbezogen. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen unter 2.6.1.7 verwiesen. 
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2.6.2.7 Anteil Sonstiges Wasser 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg ist der Kostenanteil, der auf die Einleitung von sonsti-
gem Wasser, insbesondere Grundwasser aus Baumaßnahmen und Grundwassersanierungen, 
entfällt, aus der Berechnung der Niederschlagswassergebühren herauszurechnen. Hierfür wur-
de ermittelt, welcher Mengenanteil auf das sonstige Wasser entfällt und welche Kosten für die 
Ableitung des sonstigen Wassers relevant sind. 
 
a) Berechnung des Mengenanteils 
 
Menge sonstiges Wasser:             741.029 m³ 
Menge Niederschlagswasser: 11.948.862 m³ 
Menge gesamt:                         12.689.891 m³ 
Anteil Sonstiges Wasser:                      5,8 % 
 
Die Menge an sonstigem Wasser beruht auf dem Messwert für temporäre Maßnahmen 
(246.029 m³) sowie einer Abschätzung des Wertes für Grundwassersanierungen (495.000 m³). 
 
Die Menge an Niederschlagswasser ermittelt sich aus der befestigten Fläche (s. 2.6.2.10), dem 
mittleren Jahresniederschlag (0,60 m³/m²) und einem Abminderungsfaktor in Höhe von 0,9, um 
den die Abflussmenge geringer ist als die Niederschlagsmenge.  
 
b) Berechnung des Kostenanteils 


 
Für die Ableitung des sonstigen Wassers sind folgende Kostenpositionen relevant, die jeweils 
entsprechend des Mengenanteils (5,8 %) zugeordnet werden: 
 
 Gesamtaufwand davon Aufwand 


sonstiges Wasser 
Betriebsentgelte Niederschlagswasser-
beseitigung und Labor 


2.580.847,42 € 149.689,15 € 


Grundstücksentwässerung    195.984,33 €     11.367,09 € 
Aufwand Labor           867,40 €        50,31 € 
Summe  161.106,55 € 


   
Hinzu kommt ein Anteil der Verwaltungsumlage in Höhe von 0,5 % des dem Bereich Nieder-
schlagswasser zugeordneten Anteils (Gemeinkostenanteil; 421,36 €), so dass sich insgesamt 
ein Betrag in Höhe von 161.527,92 € ergibt. Abgesehen davon sind noch Erträge in Höhe von 
1.316,77 € dem sonstigem Wasser zuzuordnen, die aus der Kalkulation der Niederschlags-
wassergebühren herausgenommen wurden. Dies ist bei den Erträgen (s. 2.6.2.8) berücksichtigt.  
 
Die kalkulatorischen Kosten für das Niederschlagswasserkanalnetz sind nicht relevant. Die Di-
mensionierung des Kanalnetzes ist ausschließlich technisch auf sog. Bemessungsregen ausge-
richtet. Die zu berücksichtigenden Bemessungsregenereignisse unterschiedlicher statistischer 
Eintrittswahrscheinlichkeit beruhen auf Daten zu den maximal zu erwartenden Niederschlägen, 
der Lage des zu betrachtenden Gebietes und der Art der Bebauung. Die Einleitung von sonsti-
gem Wasser wird bei der Dimensionierung nicht berücksichtigt. Zudem sind die Mengen von 
sonstigem Wasser so gering, dass sie keine signifikante Größenordnung bei den kalkulatori-
schen Kosten erreichen. 
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Die Kosten für das Mischwasserkanalnetz sowie für den AVB sind nicht relevant,  
da kein sonstiges Wasser in das Mischwasserkanalnetz eingeleitet wird und somit auch keine 
Aufwendungen für die Abwasserreinigung anfallen. 
 
2.6.2.8  Erträge  
 
Es handelt sich Erträge aus Verwaltungsgebühren, Einnahmen im Bereich des Rieselbetriebes 
und sonstige Erträge.  
 
2.6.2.9  Über-/Unterdeckung 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind entstandene Gebührenunter- bzw. -überdeckungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Ende einer Kalkulationsperiode auszugleichen. In der Gebührenneuberech-
nung wird daher eine Überdeckung in Höhe von 444.794,68 € aus dem Jahr 2006 einbezogen, 
die noch nicht in den Vorjahren berücksichtigt wurde. Dies verringert den gebührenfähigen Auf-
wand für die Kalkulationsperiode. Die Überdeckung aus dem Jahr 2007 in Höhe von 182.346,30 
€ wird auf das Jahr 2010 vorgetragen. 
  
2.6.2.10  Befestigte Fläche 
Der Gebührenpflicht unterliegen die befestigten Flächen der einzelnen Grundstückseigentümer 
(14.329.021,71 m²) und der öffentlichen befestigten Flächen (7.798.500,00 m²).  
 
 
2.6.3 Entsorgungsgebühren für abflusslose Sammelgruben  
 
Aufgrund der Urteile des OVG Lüneburg zu den Abwassergebühren 2005 und 2006 ist es erfor-
derlich, eine gesonderte Gebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammel-
gruben festzusetzen.  
 
Es ergeben sich folgende Aufwendungen: 
 


Betriebsentgelt Abflusslose Gruben (SE|BS; 2.6.3.1)        115.340,38  € 
Verwaltungs- und sonstige Umlagen (2.6.3.2)            1.799,67  € 
Grundstücksentwässerung (2.6.3.3)            2.173,12  € 
Kanalbetrieb (2.6.3.4)            4.437,57  € 
Benutzung Schmutzwasserkanalnetz (2.6.3.5)            7.534,68  € 
   Summe Aufwendungen        131.285,42  €   
  


 
Damit ergibt sich die Entsorgungsgebühr für das Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
wie folgt: 
 


Aufwendungen         131.285,42  € 
Erträge (2.6.3.6)                507,71  € 
Verbleibende Aufwendungen         130.777,71  € 
Über-/Unterdeckung (2.6.3.7)                     0,00  € 
Gebührenfähige Aufwendungen 
 


        130.777,71  € 


Entsorgungsmenge (2.6.3.8) 
 


            3.394,00   m³ 


Gebühr 2009                38,53  €/m³   
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Die Gebühr liegt über der bisher für die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben festgesetzten Gebühr in Höhe von 2,25 €/m³. Da jedoch aufgrund § 2 Abs. 2 
NKAG der neu zu beschließende Gebührensatz die Gesamtheit der Gebührenschuldner nicht 
schlechter stellen darf als in der ursprünglichen Regelung (sog. Schlechterstellungsverbot) wird 
die Gebühr auf den bisher nach der Satzung zu zahlenden Betrag begrenzt. Dieser Gesichts-
punkt ist in Artikel II der jeweiligen Änderungssatzung berücksichtigt. Der aufgrund des Schlech-
terstellungsverbotes nicht einbringbare Betrag in Höhe von 123.141,21 € muss aus allgemeinen 
Deckungsmitteln getragen werden.  
 
2.6.3.1  Betriebsentgelt Abflusslose Gruben 
             (Entgelt Nr. 6 der Anlage 22.1 zum Abwasserentsorgungsvertrag) 
 
Mit dem mengenabhängigen Betriebsentgelt werden die auf Basis des Abwasserentsor-
gungsvertrages von der SE|BS durchzuführenden Aufgaben der Entsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben abgegolten (115.340,38 €).  


2.6.3.2  Verwaltungsaufwendungen 
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bei der Stadt verbliebenen Aufgaben im 
hoheitlichen Bereich und bei der Vertragssteuerung (1.799,67 €; vgl. 2.6.1.3).  
 
2.6.3.3  Grundstücksentwässerung 
Hier werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Kosten 
der Grundstücksentwässerung angesetzt (2.173,12 €). 
 
2.6.3.4   Kanalbetrieb 
Es werden die der Entsorgung aus den abflusslosen Sammelgruben zuzuordnenden Aufwen-
dungen des Kanalbetriebes angesetzt (4.437,57 €).  
 
2.6.3.5   Benutzung Schmutzwasserkanalnetz 
Das aus den abflusslosen Sammelgruben abgepumpte Abwasser wird von den Entsorgungs-
fahrzeugen an einer naheliegenden Stelle in den Schmutzwasserkanal gepumpt. Dies ist bei 
der Kalkulation zu berücksichtigen. Der Aufwand ergibt sich aus der Menge (3.394,00 m³) und 
der Schmutzwassergebühr (2,22 €/m³, s. 2.6.1) und beträgt 7.534,68 €. 
 
2.6.3.6   Erträge 
Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren und sonstige Erträge. 
  
2.6.3.7   Über-/Unterdeckung 
Es werden keine Unterdeckungen aus Vorjahren mit einbezogen, da keine Möglichkeit besteht 
die erhöhten Gebühren nachträglich von den Gebührenzahlern einzufordern und eine Einbezie-
hung der Unterdeckung aus Vorjahren daher ins Leere laufen würde.  
 
2.6.3.8   Entsorgungsmenge 
Es wird die im Jahr 2009 tatsächlich angefallene Entsorgungsmenge angesetzt.  
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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und 
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig 


(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
vom 15. Juli 2014 


 
 
Aufgrund der §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. 
GVBl. S. 307), der §§ 1, 2, 4, 5, 8 und 12 des Nds. Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23. 
Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl. S. 279), des § 6 des Nds. Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der Fassung 
vom 24. März 1989 (Nds. GVBl. S.  69), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2001 (Nds. GVBl. S. 701) sowie der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S. 212), zuletzt geändert durch § 44 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 15. Juli 2014 folgende Satzung beschlossen: 
 


Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in 
der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 21. Dezember 2004 (Amts-
blatt für die Stadt Braunschweig Nr. 17, Seite 103, vom 28. Dezember 2004) in der Fassung der Ersten 
Änderungssatzung vom 21. Februar 2006 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 5, Seite 11, vom 24. 
Februar 2006) wird wie folgt geändert: 
 
1. Das Inhaltsverzeichnis, Abschnitt III (Überschrift und § 10), wird wie folgt gefasst: 
 


„Abschnitt III 
Bestimmungen für Grundstücke mit abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und 


Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen 
 


§ 10 Gebührenmaßstab für abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen“ 
 
2. § 1 wird wie folgt gefasst: 
  
„Die Stadt erhebt im Sinne der §§ 4, 5 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung 


 
a) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlagen, 


 
b) Benutzungsgebühren für die Entsorgung des Abwassers aus abflusslosen Sammelgruben,  
 
c) Benutzungsgebühren für die Entsorgung des Inhaltes aus Kleinkläranlagen, 


 
d) Benutzungsgebühren für die Entsorgung des Abscheiderinhaltes aus Leichtflüssigkeits-


abscheideranlagen, 
 
e) Kostenerstattungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Anschlusska-


nälen der öffentlichen Abwasseranlagen und 
 


f) Verwaltungsgebühren für die Probenahme, Untersuchung von Abwässern (Abwasseruntersuchungs-
gebühren) sowie für Kontrollen der Abwasseranlagen.“ 


 
3. § 4 Abs. 2 Buchstabe b) wird wie folgt gefasst: 
 
„darüber hinaus auch die von dem Grundstück dem Schmutz- oder Mischwasserkanal sonst wie zuge-
führte Wassermenge.“ 
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4. § 4 Abs. 8 entfällt. 


 
5. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  


 
„ Im Rahmen der Heranziehung kann die Stadt Braunschweig die Braunschweiger Versorgungs AG 
bzw. die Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG, die Stadtwerke Braunschweig GmbH und den 
Wasserverband Weddel-Lehre mit der Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, der Gebührenbe-
rechnung, der Ausfertigung und dem Versand der Gebührenbescheide sowie der Entgegennahme 
der zu entrichtenden Gebühren beauftragen.“ 
 


6. Die Überschrift zu Abschnitt III wird wie folgt gefasst: 
 


„Abschnitt III 
Bestimmungen für Grundstücke mit abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssig-


keitsabscheideranlagen“ 
 
 


7. § 10 wird wie folgt gefasst: 
 


„§ 10 
Gebührenmaßstab für abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen 


 
(1) Für die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben er-


hebt die Stadt Entsorgungsgebühren nach der entsorgten Menge. Berechnungseinheit ist 1 m³ Ab-
wasser. 
 


(2) Für die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Kleinkläranla-
gen erhebt die Stadt Gebühren. Berechnungseinheit ist ½ m³ entsorgte Menge.“ 


 
 


8. Anhang I Artikel I  - Abwassergebühren – wird wie folgt gefasst: 
 


„Die Abwassergebühr beträgt bei der 
  
- Schmutzwasserbeseitigung (§ 4) je m³ Abwasser   1,75 € 
 
- Niederschlagswasserbeseitigung (§ 5) je volle 10 m² befestigte 


Grundstücksfläche jährlich      5,02 €“ 
 


 
9. Anhang I Artikel II  - Entsorgungsgebühren, Leerfahrtgebühren – wird wie folgt gefasst: 
 
   „ 1.   Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 
           Sammelgruben je  m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (1)                                        43,78 €  
 


2. Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen 
je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (2)                                                              32,00 €                              


 
3. Entsorgung von Inhalten aus Leichtflüssigkeits- 


abscheideranlagen je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 11                                    65,00 € 
 


4. Leerfahrt gemäß § 12                                                                                             57,78 €“ 
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Artikel II 
 
1. Für das Jahr 2005 werden die nach Artikel I Nr. 9 Ziffer 1 zu berechnenden Gebühren der Höhe 


nach auf die sich aus der Satzung vom 21. Dezember 2004 in der Fassung der Ersten Änderungs-
satzung vom 21. Februar 2006 ergebenden Gebühren (1,89 € je m³ Schmutzwasser) beschränkt. 


 
2. Zudem sind die in Artikel I Nr. 8 und Nr. 9 Ziffer 1 dieser Satzung neu festgesetzten Gebührensätze 


nur auf noch nicht bestandskräftig gewordene Abwassergebührenbescheide für das Jahr 2005 an-
wendbar. 


 
Artikel III 


 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft. 
 
Braunschweig, den … 
 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I. V. 
 


 
Geiger 
Stadtrat 


 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den … 
 


Stadt Braunschweig 
 


 
Geiger 
Stadtrat 
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Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und 
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig 


(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
vom 15. Juli 2014 


 
 
Aufgrund der §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. 
GVBl. S. 307), der §§ 1, 2, 4, 5, 8 und 12 des Nds. Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23. 
Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl. S. 279), des § 6 des Nds. Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der Fassung 
vom 24. März 1989 (Nds. GVBl. S.  69), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2001 (Nds. GVBl. S. 701) sowie der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S. 212), zuletzt geändert durch § 44 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 15. Juli 2014 folgende Satzung beschlossen: 
 


Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in 
der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 20. Dezember 2005 (Amts-
blatt für die Stadt Braunschweig Nr. 23, Seite 107, vom 23. Dezember 2005) in der Fassung der Neunten 
Änderungssatzung vom 12. November 2013 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 16, vom 19. De-
zember 2013) wird wie folgt geändert: 
 
1. Das Inhaltsverzeichnis, Abschnitt III (Überschrift und § 10), wird wie folgt gefasst: 


 
„Abschnitt III 


Bestimmungen für Grundstücke mit abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und 
Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen 


 
§ 10 Gebührenmaßstab für abflusslose Sammelgruben und  Kleinkläranlagen“ 


 
2. § 1 wird wie folgt gefasst: 


  
„Die Stadt erhebt im Sinne der §§ 4, 5 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung 


 
g) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlagen, 


 
h) Benutzungsgebühren für die Entsorgung des Abwassers aus abflusslosen Sammelgruben,  
 
i) Benutzungsgebühren für die Entsorgung des Inhaltes aus Kleinkläranlagen, 


 
j) Benutzungsgebühren für die Entsorgung des Abscheiderinhaltes aus Leichtflüssigkeits-


abscheideranlagen, 
 
k) Kostenerstattungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Anschlusska-


nälen der öffentlichen Abwasseranlagen und 
 


l) Verwaltungsgebühren für die Probenahme, Untersuchung von Abwässern (Abwasseruntersuchungs-
gebühren) sowie für Kontrollen der Abwasseranlagen.“ 


 
3. § 4 Abs. 2 Buchstabe b) wird wie folgt gefasst: 


 
„darüber hinaus auch die von dem Grundstück dem Schmutz- oder Mischwasserkanal sonst wie zuge-
führte Wassermenge.“ 
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4. § 4 Abs. 8 entfällt. 


 
 


5. § 9 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 


„ Im Rahmen der Heranziehung kann die Stadt Braunschweig die Braunschweiger Versorgungs AG 
& Co. KG, die Stadtwerke Braunschweig GmbH, den Wasserverband Weddel-Lehre und die Stadt-
entwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) mit der Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, der 
Gebührenberechnung, der Ausfertigung und dem Versand der Gebührenbescheide sowie der Ent-
gegennahme der zu entrichtenden Gebühren beauftragen.“ 
 


 
 


6. Die Überschrift zu Abschnitt III wird wie folgt gefasst: 
 


„Abschnitt III 
Bestimmungen für Grundstücke mit abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssig-


keitsabscheideranlagen“ 
 
 
 


7. § 10 wird wie folgt gefasst: 
 


„§ 10 
Gebührenmaßstab für abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen 


 
(1) Für die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben er-


hebt die Stadt Entsorgungsgebühren nach der entsorgten Menge. Berechnungseinheit ist 1 m³ Ab-
wasser. 


(2) Für die Entleerung, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm und Abwasser aus Kleinkläranla-
gen erhebt die Stadt Gebühren. Berechnungseinheit ist ½ m³ entsorgte Menge.“ 
 
 
 


8. § 23 wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:  
 


„(3)   Um die Berechnungsgrundlagen zu ermitteln, die Gebühren und Kosten der Abschnitte III bis V zu 
berechnen, die Bescheide auszufertigen und zu versenden, kann die Stadt Braunschweig die Stadt-
entwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) beauftragen.“ 


 
 
 


 
9. Anhang I Artikel I  - Abwassergebühren – wird wie folgt gefasst: 


 
„Die Abwassergebühr beträgt bei der 
  
- Schmutzwasserbeseitigung (§ 4) je m³ Abwasser   1,92 € 
 
- Niederschlagswasserbeseitigung (§ 5) je volle 10 m² befestigte 


Grundstücksfläche jährlich      5,03 €“ 
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10. Anhang I Artikel II  - Entsorgungsgebühren, Leerfahrtgebühren – wird wie folgt gefasst: 


 
   „ 1.   Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 
           Sammelgruben je  m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (1)                                     39,20 €  
 


2. Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen 
je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (2)                                                           32,00 €                             


 
3. Entsorgung von Inhalten aus Leichtflüssigkeits- 


abscheideranlagen je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 11                                 65,00 € 
 


4. Leerfahrt gemäß § 12                                                                                          57,78 €“ 
 
 


Artikel II 
 
1. Für das Jahr 2006 werden die nach Artikel I Nr. 10 Ziffer 1 zu berechnenden Gebühren der Höhe 


nach auf die sich aus der Satzung vom 20. Dezember 2005 in der Fassung der Ersten Änderungs-
satzung vom 21. Februar 2006 ergebenden Gebühren (1,92 € je m³ Schmutzwasser) beschränkt. 
 


2. Zudem sind die in Artikel I Nr. 9 und Nr. 10 Ziffer 1 dieser Satzung neu festgesetzten Gebühren-
sätze nur auf noch nicht bestandskräftig gewordene Abwassergebührenbescheide für das Jahr 2006 
anwendbar. 


 
 


 
Artikel III 


 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2006 in Kraft. Artikel I Nr. 9 und Nr. 10 gelten nur für das 
Jahr 2006. 
 
Braunschweig, den … 
 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I. V. 
 


 
Geiger 
Stadtrat 


 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den … 
 


Stadt Braunschweig 
 


 
Geiger 
Stadtrat 
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Elfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und 
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig 


(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
vom 15. Juli 2014 


 
Aufgrund der §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. 
GVBl. S. 307), der §§ 1, 2, 4, 5, 8 und 12 des Nds. Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23. 
Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl. S. 279), des § 6 des Nds. Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der Fassung 
vom 24. März 1989 (Nds. GVBl. S.  69), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2001 (Nds. GVBl. S. 701) sowie der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S. 212), zuletzt geändert durch § 44 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 15. Juli 2014 folgende Satzung beschlossen: 


 
 
 


Artikel I 
 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in 
der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 20. Dezember 2005 (Amts-
blatt für die Stadt Braunschweig Nr. 23, Seite 107, vom 23. Dezember 2005) in der Fassung der Neunten 
Änderungssatzung vom 12. November 2013 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 16, vom 19. De-
zember 2013) wird wie folgt geändert: 
 
 
1.  Anhang I Artikel I  - Abwassergebühren – wird wie folgt gefasst: 
 


„Die Abwassergebühr beträgt bei der 
  
- Schmutzwasserbeseitigung (§ 4) je m³ Abwasser   1,99 € 
 
- Niederschlagswasserbeseitigung (§ 5) je volle 10 m² befestigte 


Grundstücksfläche jährlich      5,03 €“ 
 
 
2. Anhang I Artikel II  - Entsorgungsgebühren, Leerfahrtgebühren – wird wie folgt gefasst: 
 
   „ 1.   Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 
           Sammelgruben je  m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (1)                                       39,00 €  
 


2. Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen 
je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (2)                                                             32,00 €                             


 
3. Entsorgung von Inhalten aus Leichtflüssigkeits- 


abscheideranlagen je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 11                                   60,00 € 
 


4. Leerfahrt gemäß § 12                                                                                            57,78 €“ 
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Artikel II 
 
1. Für das Jahr 2007 werden die nach Artikel I Nr. 2 Ziffer 1 zu berechnenden Gebühren der Höhe 


nach auf die sich aus der Satzung vom 20. Dezember 2005 in der Fassung der Zweiten Änderungs-
satzung vom 19. Dezember 2006 ergebenden Gebühren (2,03 € je m³ Schmutzwasser) beschränkt.  
 


2. Zudem sind die in Artikel I Nr. 1 und Nr. 2 Ziffer 1 dieser Satzung neu festgesetzten Gebührensätze 
nur auf noch nicht bestandskräftig gewordene Abwassergebührenbescheide für das Jahr 2007 an-
wendbar. 
 
 


 
Artikel III 


 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft und gilt für das Jahr 2007. 
 
 
Braunschweig, den … 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I. V. 
 


 
Geiger 
Stadtrat 


 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
Braunschweig, den … 


Stadt Braunschweig 
 


 
Geiger 
Stadtrat 
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Zwölfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und 
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig 


(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
vom 15. Juli 2014 


 
 
Aufgrund der §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. 
GVBl. S. 307), der §§ 1, 2, 4, 5, 8 und 12 des Nds. Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23. 
Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl. S. 279), des § 6 des Nds. Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der Fassung 
vom 24. März 1989 (Nds. GVBl. S.  69), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2001 (Nds. GVBl. S. 701) sowie der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S. 212), zuletzt geändert durch § 44 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 15. Juli 2014 folgende Satzung beschlossen: 


 
 
 


Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in 
der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 20. Dezember 2005 (Amts-
blatt für die Stadt Braunschweig Nr. 23, Seite 107, vom 23. Dezember 2005) in der Fassung der Neunten 
Änderungssatzung vom 12. November 2013 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 16, vom 19. De-
zember 2013) wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Anhang I Artikel I  - Abwassergebühren – wird wie folgt gefasst: 
 


„Die Abwassergebühr beträgt bei der 
  
- Schmutzwasserbeseitigung (§ 4) je m³ Abwasser   2,00 € 
 
- Niederschlagswasserbeseitigung (§ 5) je volle 10 m² befestigte 


Grundstücksfläche jährlich      5,10 €“ 
 
 
2. Anhang I Artikel II  - Entsorgungsgebühren, Leerfahrtgebühren – wird wie folgt gefasst: 
 
   „ 1.   Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 
           Sammelgruben je  m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (1)                                        36,40 €“ 
 


2. Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen 
je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (2)                                                              32,00 €                              


 
3. Entsorgung von Inhalten aus Leichtflüssigkeits- 


abscheideranlagen je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 11                                    60,00 € 
 


4. Leerfahrt gemäß § 12                                                                                             57,78 €“ 
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Artikel II 


 
1. Für das Jahr 2008 werden die nach Artikel I Nr. 2 Ziffer 1 zu berechnenden Gebühren der Höhe 


nach auf die sich aus der Satzung vom 20. Dezember 2005 in der Fassung der Dritten Änderungs-
satzung vom 18. Dezember 2007 ergebenden Gebühren (2,17 € je m³ Schmutzwasser) beschränkt. 


 
2. Zudem sind die in Artikel I Nr. 1 und Nr. 2 Ziffer 1 dieser Satzung neu festgesetzten Gebührensätze 


nur auf noch nicht bestandskräftig gewordene Abwassergebührenbescheide für das Jahr 2008 an-
wendbar. 


 
 


Artikel III 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft und gilt für das Jahr 2008. 
 
 
Braunschweig, den … 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I. V. 
 


 
Geiger 
Stadtrat 


 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
Braunschweig, den … 


Stadt Braunschweig 
 


 
Geiger 
Stadtrat 
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Dreizehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und 
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig 


(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 
vom 15. Juli 2014 


 
 
Aufgrund der §§ 10 und 13 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. 
GVBl. S. 307), der §§ 1, 2, 4, 5, 8 und 12 des Nds. Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23. 
Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl. S. 279), des § 6 des Nds. Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der Fassung 
vom 24. März 1989 (Nds. GVBl. S.  69), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2001 (Nds. GVBl. S. 701) sowie der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S. 212), zuletzt geändert durch § 44 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 15. Juli 2014 folgende Satzung beschlossen: 


 
 
 


Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in 
der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 20. Dezember 2005 (Amts-
blatt für die Stadt Braunschweig Nr. 23, Seite 107, vom 23. Dezember 2005) in der Fassung der Neunten 
Änderungssatzung vom 12. November 2013 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 16, vom 19. De-
zember 2013) wird wie folgt geändert: 
 
 
1.  Anhang I Artikel I  - Abwassergebühren – wird wie folgt gefasst: 
 


„Die Abwassergebühr beträgt bei der 
  
- Schmutzwasserbeseitigung (§ 4) je m³ Abwasser   2,22 € 
 
- Niederschlagswasserbeseitigung (§ 5) je volle 10 m² befestigte 


Grundstücksfläche jährlich      5,28 €“ 
 
 
2. Anhang I Artikel II  - Entsorgungsgebühren, Leerfahrtgebühren – wird wie folgt gefasst: 
 
   „ 1.   Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 
           Sammelgruben je  m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (1)                                        38,53 €“ 
 


2. Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen 
je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 10 (2)                                                              32,00 €                              


 
3. Entsorgung von Inhalten aus Leichtflüssigkeits- 


abscheideranlagen je ½ m³ entsorgte Menge gemäß § 11                                    62,50 € 
 


4. Leerfahrt gemäß § 12                                                                                             57,78 €“ 
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Artikel II 
 
 
1. Für das Jahr 2009 werden die nach Artikel I Nr. 2 Ziffer 1 zu berechnenden Gebühren der Höhe 


nach auf die sich aus der Satzung vom 20. Dezember 2005 in der Fassung der Vierten Änderungs-
satzung vom 9. Dezember 2008 ergebenden Gebühren (2,25 € je m³ Schmutzwasser) beschränkt. 


 
2. Zudem sind die in Artikel I Nr. 1 und Nr. 2 Ziffer 1 dieser Satzung neu festgesetzten Gebührensätze 


nur auf noch nicht bestandskräftig gewordene Abwassergebührenbescheide für das Jahr 2009 an-
wendbar. 


 
 
 


Artikel III 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft und gilt für das Jahr 2009. 
 
 
Braunschweig, den … 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I. V. 
 


 
Geiger 
Stadtrat 


 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den … 


Stadt Braunschweig 
 


 
Geiger 
Stadtrat 
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